
BÖCKLE

Die künstliche Befruchtung beim Menschen
Die wohl erregendste Ööglichkeit der Manipulationm Menschen ist die Beeinflussung der Gene S0}  C{  J>
wWwIe die künstliche Befruchtung. Sie eine Fülle juridischer, psychologischer, sozialer und medizi-
nischer Fragen auf. Urteil aus ethisch-theologischer Sicht kann
Abwägung lerdieser Probleme und BENAUCT der Offenbarung und der kirchlichen
O!werden. ©1 ist freilich auch euland betreten, für das der rundsatz Die Lehre
ist sicher wIıe die Argumente, die dafür vorgebracht werden. Dem Beitrag liegt eın Vortrag ZU-

grunde, den derVerfasser 1Im September 86 beim DeutschenJuristentaggehalten stellt eın wert-
volles Beispiel desebensoschwierigen wıeJäßlichenDialogsder Wissenschaften Redaktion)

„Jedesmal, wenn derMensch einenNnSchritt tut Beherrschung der äußeren Na-
tur durch die unst der Organisation und derechnik, sollte er vorher zwe!l Schritte der
ethischen Vertiefung ach ınnen getanenDieses kluge Wort, dem großen Dichter
der Frühromantik, Novalis, zugeschrieben, erweist sich heute, zweihundert Jahre Spä-
ter, als brennend aktuell. 1esnicht UrT, weil WIr SC deutlich dieAmbivalenz des techni-
schen Fortschritts vielen Folgeerscheinungen erleben, sondern weil das Wort 1€
richtige Richtungweist. Novalisverlangt zwel Schritte nach ınnen. Erordert eine Festi-
Zzung der sittlichen Grundhaltung Der technische Wandel bedingt einen Gesinnungs-
zvandel. Bei ler Bedeutung geeigneter Rechtsvorschriften hängt eren Wirksamkeit
weitgehend Von der Einsicht und der Bereitschaft der Beteiligten ab en nie-
mand daran, die Obijektivität der Rechtsordnung der Subjektivität persönlicher kin-
sicht und guten Willens Z optern. Die notwendige und nützliche Unterscheidung von
Moralität und Legalität zielt jedoch nich auf eine Spaltung gegensätzliche Bereiche:
s1e verweist vielmehr auf clie ragen VOI Legitimation und Akzeptanz. Und scheint,
als ob heute unter diesem Aspekt Et  Z und ecC wieder äher zusammenrückten.
Dieser Prozeßß vollzieht sich weitgehend enseits des theoretischen Streits zwischen Na-
turrecht und Rechtspositivismus. Er verläuft auch ohne BENAUCTEN Bezug auf die Dis-
kussion über innungs- und/oder Verantwortungsethik. Er wird der TAaX1s ZE-
tordert und entsprechend oft auch allzu pragmatisch vollzogen.
Sorgen und Angste angesichts nicht durchschaubarer technischer Entwicklungen,
schürt durch widersprüchliche Diskussionen ber Sicherheit und Restrisiko, lassen
ach ethischer Verantwortung und rechtlicher Kontrolle rufen Mit Postulaten ist je-
doch wenig geholfen, insbesondere Ss1e muit Bekenntnissen sSta mit Argumenten
verbunden werden. ethischen Bekenntnissen ist heute kein Manzgel. Die Fabrikation

Aufkleberner hat SIC. ihrer bemächtigt. Das „Ne:  ın erscheint allen
Varijationen. Man bekennt sich ZUT Gewaltlosigkeit, Verzicht auf tomkraft,
eiıner alternativen Kultur, zZ1  N Überleben ın Menschlichkeit, ZU[F Sicherung der zukünf-
tigen Generationen. S Wware talsch, denAusdruckswert solcher Postulate verkennen.
ıeBegegnung mut der technischen Entwicklungwirkt vielfältig auf denenschen eiın.
Sie verändert sSein Selbstverständnis, seinen Werthorizont und seine gesellschaftlichen
Orientierungen.! Entsprechend ändert sich die ethische Fragestellung. Angesichts der
ungeheuer folgewirksamenwissenschaftstechnischenUmbrüche„reduziert sich £ür den
heutigen Menschen die ethische Frage nicht mehr Jänger auftf die Frage ach seinem

1 H.-J. Vogel, umane G’Grenzen des Machbaren, W. Hunold/W. rff (Hrsg.) Die Welt
MOTSEN, München 1986,
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Die künstliche Befruchtung beim Menschen 
Die wohl erregendste Möglichkeit der Manipulation am Menschen ist die Beeinflussung der Gene so­
wie die künstliche Befruchtung. Sie wirft eine Fülle juridischer, psychologischer, sozialer und medizi­
nischer Fragen auf. Ein differenziertes Urteil aus ethisch-theologischer Sicht kann nur in sorgfältiger 
Abwägung aller dieser Probleme und in genauer Kenntnis der Offenbarung und der kirchlichen Lehre 
gewonnen werden. Dabei ist freilich auch Neuland zu betreten, für das der Grundsatz gilt: Die Lehre 
ist so sicher wie die Argumente, die dafür vorgebracht werden. - Dem Beitrag liegt ein Vortrag zu­
grunde, den der Verfasser im September'86 beim Deutschen Juristentag gehalten hat. Er stellt ein wert­
volles Beispiel des ebenso schwierigen wie unerläßlichen Dialogs der Wissenschaften dar. (Redaktion) 

,,Jedesmal, wenn der Mensch einen neuen Schritt tut zur Beherrschung der äußeren Na­
tur durch die Kunst der Organisation und der Technik, sollte er vorher zwei Schritte der 
ethischen Vertiefung nach innen getan haben." Dieses kluge Wort, dem großen Dichter 
der Frühromantik, Novalis, zugeschrieben, erweist sich heute, zweihundert Jahre spä­
ter, als brennend aktuell. Dies nicht nur, weil wir so deutlich die Ambivalenz des techni­
schen Fortschritts an vielen Folgeerscheinungen erleben, sondern weil das Wort in die 
richtige Richtung weist. Novalis verlangt zwei Schritte nach innen. Er fordert eine Festi­
gung der sittlichen Grundhaltung. Der technische Wandel bedingt einen Gesinnungs­
wandel. Bei aller Bedeutung geeigneter Rechtsvorschriften hängt deren Wirksamkeit 
weitgehend von der Einsicht und der Bereitschaft der Beteiligten ab. Gewiß denkt nie­
mand daran, die Objektivität der Rechtsordnung der Subjektivität persönlicher Ein­
sicht und guten Willens zu opfern. Die notwendige und nützliche Unterscheidung von 
Moralität und Legalität zielt jedoch nicht auf eine Spaltung in gegensätzliche Bereiche; 
sie verweist vielmehr auf die Fragen von Legitimation und Akzeptanz. Und es scheint, 
als ob heute unter diesem Aspekt Ethik und Recht wieder näher zusammenrückten. 
Dieser Prozeß vollzieht sich weitgehend jenseits des theoretischen Streits zwischen Na­
turrecht und Rechtspositivismus. Er verläuft auch ohne genaueren Bezug auf die Dis­
kussion über Gesinnungs- und/oder Verantwortungsethik. Er wird von der Praxis ge­
fordert und entsprechend oft auch allzu pragmatisch vollzogen. 
Sorgen und Ängste angesichts nicht durchschaubarer technischer Entwicklungen, ge­
schürt durch widersprüchliche Diskussionen über Sicherheit und Restrisiko, lassen 
nach ethischer Verantwortung und rechtlicher Kontrolle rufen. Mit Postulaten ist je­
doch wenig geholfen, insbesondere wenn sie mit Bekenntnissen statt mit Argumenten 
verbunden werden. An ethischen Bekenntnissen ist heute kein Mangel. Die Fabrikation 
von Aufklebern aller Art hat sich ihrer bemächtigt. Das „Nein danke" erscheint in allen 
Variationen. Man bekennt sich zur Gewaltlosigkeit, zum Verzicht auf Atomkraft, zu 
einer alternativen Kultur, zum Überleben in Menschlichkeit, zur Sicherung der zukünf­
tigen Generationen. Es wäre falsch, den Ausdruckswert solcher Postulate zu verkennen. 
Die Begegnung mit der technischen Entwicklung wirkt vielfältig auf den Menschen ein. 
Sie verändert sein Selbstverständnis, seinen Werthorizont und seine gesellschaftlichen 
Orientierungen.1 Entsprechend ändert sich die ethische Fragestellung. Angesichts der 
ungeheuer folgewirksamen wissenschaftstechnischen Umbrüche „reduziert sich für den 
heutigen Menschen die ethische Frage nicht mehr länger nur auf die Frage nach seinem 

1 Vgl. H.-J. Vogel, Humane Grenzen des technisch Machbaren, in: G. W. Hunold!W. Korff (Hrsg.), Die Welt 
für morgen, München 1986, S. 277. 
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jeweiligenDürten, sondern sie weiıtet sichwesentlich Fragenach seinem eigentlichen
umanen Wollen“.? Und konsequent wird ob WITr mıit den herkömmlichen Vor-
stellungen der Ethik und des geltenden Rechts och auskommen. eute kann INan e1ne
moralische Hinterfragung des Rechtsbeobachten, wIıe s/ie bei derRenaissancedesatur-
rechtsgedankens der Nachkriegszeit aumstärkerzberS1e verläuft anders. DDies
ware  y gBeNUg, ausführlicher ber das Verhältnis und Rech  . nachzuden-
ken, als dies hier möglich ist Fin Daar grundsätzliche Überlegungen Et  z und
Recht (I) scheinen M17 aber doch hilfreich, 1€e nachfolgenden Ausführungen den
ethischen Thesen (I1) zu verdeutlichen.

Zum vVon Fthik und R
Die bekenntnishaft moralischen Postulate weisen auf bestimmte Nöte un Bedräng-

155e TI  TerZeit hin; S1e geben darauf abereine hinreichende und vermögen
daher einer Verantwortungsethik nicht u genugen
Ver-antworten Sinn einer Verantwortungsethik verlangt eıne objektiv legitimierte
Antwort auf konkrete ragen menschlichen Handelns. Der Legitimationsprozeß selbst
ist Sache der praktischen Vernunft Die normatıven Kriterien das SX ich auch
überlegt alsTheologe findet derMensch bei SIC| selbst Nicht willkürlicher Selbst-
auslegung, sondern AUS den reflektierter Erfahrung gewonnenen Einsichtenc se1-

Stellung ın Natur-, Kultur- und Religionsgeschichte.? langer Erfahrung sind den
Menschen Einsichten jeneschützenswerten Güterzugewachsen, wiıe s]eeımVolk der
Bibel Form von Dekalogreihen überliefert werden. Sie sind heute die Menschen-
rechtskataloge eingegangen und bestimmen die rundrechte moderner Verfassungen.
Die gleichen Erfahrungen haben die Menschen ZUT Frkenntnis bestimmter Grundhal-
iungen wıe Wahrhaftigkeit, Jreue, Gerechtigkeit und Solidarität gebracht, ohne die eın
geordnetes und friedlichesZusammenleben nicht denkbar ist. Die Frage derVerantwor-
tungsethik ach dem sittlich richtigen Handeln 1st etztlich ımmer eine Frage ach der

einerbestimmtenKonstellationrichtigen Abwägung derkonkurrierenden Güter und
We:  } Methodisch mMUSSen die Entscheidungen an typischen Modellen diskutiert und
In der Diskussion auch intersubjektiv Jegitimiert werden. Dies ist eın Prozeß, der viel
argumentative Geduld rtordert und muıt bloßen Bekenntnissen nicht eisten ist. bin
wichtiges Problem 1st die Anerkenntnis einer Präferenzordnung, die dieVoraussetzung
für eiıne begründete Abwägung bildet Theoretische Überlegungen NeNfen als Präate-
renzkriterien clie beiden Prinzipien der Fundamentalität und Dignität.* ach dem
Prinzip der Fundamentalität gilt der Wert als vorrangig, der die Vorausetzung ür die
anderen bildet. 50 hat dasLebenVorrang VOTr derleiblichenegritäund diese VOT dem
materiellen BesitzADas rinzip derDignitätorentijert sich derMenschenwürde.
anach 1st dasLebenZWardas fundamentalsteRechtsgut; ber ist derGüterhöchstes
nicht“. Höher steht die sittliche Freiheit des Menschen, der gegebenenfalls bewußt auf
weiıtere lebensverlängernde Malinahmen verzichten der auch bis ZUr Hingabe sSe11N€s
Lebens verfügen Dieser letzte Hinweis macht deutlich, WIr mit der Frage der
Dignität unausweichlich die Frage nach dem Selbstverständnis des Menschen S{tO-
ßen, ohne die eiıne nicht gestalten ist
2 Hunold, Ethische Probleme der CGen- und Fortpflanzungstechnologie, rsg.), Technol

und menschliches Leben, Bonn 1986,
* Böckle Fundamentalmoral, ünchen ‘1985, 268— 304

OÖltte, geschichtliche Wirkungen des christlichen aturrechts, 1Nn: Böckle/E. W Böckenför-
de, aturrecht In der Kritik, Mainz 1973,
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jeweiligen Dürfen, sondern sie weitet sich wesentlich zur Frage nach seinem eigentlichen 
humanen Wollen". 2 Und konsequent wird gefragt, ob wir mit den herkömmlichen Vor­
stellungen der Ethik und des geltenden Rechts noch auskommen. Heute kann man eine 
moralische Hinterfragung des Rechts beobachten, wie sie bei der Renaissance des Natur­
rechtsgedankens in der Nachkriegszeit kaum stärker war. Aber sie verläuft anders. Dies 
wäre Anlaß genug, ausführlicher über das Verhältnis von Ethik und Recht nachzuden­
ken, als uns dies hier möglich ist. Ein paar grundsätzliche Überlegungen zu Ethik und 
Recht (1) scheinen mir aber doch hilfreich, um die nachfolgenden Ausführungen zu den 
ethischen Thesen (II) zu verdeutlichen. 

I. Zum Verhältnis von Ethik und Recht 

1. Die bekenntnishaft moralischen Postulate weisen auf bestimmte Nöte und Bedräng­
nisse unserer Zeit hin; sie geben darauf aber keine hinreichende Antwort und vermögen 
daher einer Verantwortungsethik nicht zu genügen. 

Ver-antworten im Sinn einer Verantwortungsethik verlangt eine objektiv legitimierte 
Antwort auf konkrete Fragen menschlichen Handelns. Der Legitimationsprozeß selbst 
ist Sache der praktischen Vernunft. Die normativen Kriterien - das sage ich auch ganz 
überlegt als Theologe - findet der Mensch bei sich selbst. Nicht in willkürlicher Selbst­
auslegung, sondern aus den in reflektierter Erfahrung gewonnenen Einsichten aus sei­
ner Stellung in Natur-, Kultur- und Religionsgeschichte. 3 In langer Erfahrung sind den 
Menschen Einsichten in jene schützenswerten Güter zugewachsen, wie sie beim Volk der 
Bibel in Form von Dekalogreihen überliefert werden. Sie sind heute in die Menschen­
rechtskataloge eingegangen und bestimmen die Grundrechte moderner Verfassungen. 
Die gleichen Erfahrungen haben die Menschen zur Erkenntnis bestimmter Grundhal­
tungen wie Wahrhaftigkeit, Treue, Gerechtigkeit und Solidarität gebracht, ohne die ein 
geordnetes und friedliches Zusammenleben nicht denkbar ist. Die Frage der Verantwor­
tungsethik nach dem sittlich richtigen Handeln ist letztlich immer eine Frage nach der 
in einer bestimmten Konstellation richtigen Abwägung der konkurrierenden Güter und 
Werte. Methodisch müssen die Entscheidungen an typischen Modellen diskutiert und 
in der Diskussion auch intersubjektiv legitimiert werden. Dies ist ein Prozeß, der viel 
argumentative Geduld erfordert und mit bloßen Bekenntnissen nicht zu leisten ist. Ein 
wichtiges Problem ist die Anerkenntnis einer Präferenzordnung, die die Voraussetzung 
für eine begründete Abwägung bildet. Theoretische Überlegungen nennen als Präfe­
renzkriterien die beiden Prinzipien der Fundamentalität und Dignität. 4 Nach dem 
Prinzip der Fundamentalität gilt der Wert als vorrangig, der die Vorausetzung für die 
anderen bildet. So hat das Leben Vorrang vor der leiblichen Integrität und diese vor dem 
materiellen Besitz usw. Das Prinzip der Dignität orientiert sich an der Menschenwürde. 
Danach ist das Leben zwar das fundamentalste Rechtsgut; aber ,,es ist der Güter höchstes 
nicht". Höher steht die sittliche Freiheit des Menschen, der gegebenenfalls bewußt auf 
weitere lebensverlängernde Maßnahmen verzichten oder auch bis zur Hingabe seines 
Lebens verfügen darf. Dieser letzte Hinweis macht deutlich, daß wir mit der Frage der 
Dignität unausweichlich an die Frage nach dem Selbstverständnis des Menschen sto­
ßen, ohne die eine Ethik nicht zu gestalten ist. 

2 G. W. Hunold, Ethische Probleme der Gen- und Fortpflanzungstechnologie, in: CDU (Hrsg.), Technol. 
Fortschritt und menschliches Leben, Bonn 1986, S. 14. 

3 Vgl. E Böckle Fundamentalmoral, München '1985, S. 268-304. 
' Vgl. G. Otte, öi,;; geschichtliche Wirkungen des christlichen Naturrechts, in: E Böckle/E. W. Böckenför­

de, Naturrecht in der Kritik, Mainz 1973, S. 68 f. 
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Das Selbstverständnis des Menschen ıst auch der entscheidende Punkt die theologi-
scheEthik Dabei versteht sich derchristliche Glaubeicht alsÜberbauZeinemuma-
nen Menschenbild. Das Christentum hat VvVon Anfang ıZ den Anspruch erhoben, Uun!-
ersale Botschaft für alle Menschen selin. will den Menschen durch den Glauben
chtverfremden, sondern zu sich celbst bringen DiebiblischeOfSC| denMen-
schen zeigen, Sder Mensch dem Menschen bedeutet, wenn (D lernt, sich als Bruder
zu verstehen. nsotern kann es zwischen dem Anspruch einer humanıitären FEthik und
der sittlichen Botschaft 1 Kontext christlichen Glaubens keinen Widerspruch geben
Das Christentumbestätigt die allgemeinmenschlicheErfahrungVon der Gebrochenheit
des enschen Der Mensch ıst nicht einfach 'el. Er bed:; der BefreiungSvielerlei
AÄngsten undwängen Nicht zuletzt auch den Ängsten, die sich U5 der Konfronta-
tion mit Leiden undTodergeben. Man mit EpikurSag! „Das schauerlichsteÜbel,
der Tod, geht CSchts denn solange WIr existleren, ist der Tod nicht da: undG
der Tod da ist, existieren nicht mehr“ Brief Menoikeus) emgegenübergibt das
Christentum dem Tod einen Sinn, der In das Leben zurückstrahlt. Die christliche Bot-
schaft versteht trotzdem dieDeutungdermenschlichenkExistenznicht als Überbau, SON-
dern vielmehr Hinführung des Menschen sich selbst. Insofern vertieft und ditfe-
renzler' der Glaube den sittlichen Anspruch des Menschenbildes.>

Angewandt auf Probleme 1ä(t sich daher grundlegend Sagen
„Alle technischen und haftlichen Innovat  10Nen mussen sich lassen, ob s1e auf die Dauer
der Entfaltung des ftörderlich sind. Sie sind insoweit egitimiert, S1e S11 als Instrumente
der Befreiung des Menschen ZUu Selbstsein, als Instrumente eines fürsorglichen Miteinanders der
Menschen und Instrumente der Sicherung unNnserer naturalen Lebensgrundlagen auswelsen lassen. Die
ausbleiblichen Konflikte, zwischen der instrumentellen und der praktischen Vernunkft oder zwischen
umweltpolitischen undwirtschaftspolitischen Zielen, mussen  au nachdenallgemeinanerkanntenWertvorzugs-

entschieden erden. NurWO diesalles nüchtern, geduldigund RespektVden MU|  hsam EITUNgENCN
demokratischen Entscheidungsmechanismen wird, Wır hoffen, d  alUlWeltuch
tfür die kommenden Generationen bewohnbar bleiben
Die Aufgabe des Ethikers ist demnach STEets eine doppelte: Fr muß zunächst strenger
Sachanalyse orlentiert durch Fachleute wIssen, ımn  z sich bei einzelnen
Techniken (z bei der extrakorporalen Befruchtung oder der Genom-Analyse) han-
delt Anschließend mu €  er versuchen, as, geschieht und geplant WI1  rd, In einen
größeren anthropologischen Sinnzusammenhang bringen Kurz Sa die
durch Herausforderungen ü gestellten Fragen ach verantwortlic richtigem
Verhalten hat der Fthiker einer methodisch kritischen Sachverhaltsanalyse un
einem Aufweisderhumanen Konditionen (einer anthropologischen Gesamtsicht) ach
eıner begründeten Antwort suchen.

Anwendung und Weiterentwicklung des Rechts finden ın derart begründeten ethi-
schen Finsichten eine hilfreiche Grundlage.
Dies gilt besonderer Weise 1m Verhältnis Von arztlicher Standesethik und Arztrecht?
„Die verbindlichen Verhaltensnormen des Rechts zeigen sich Vomn der Arztethik gepragt
und In s]ıe eingebettet.” Der auch VvVom deutschen Bundesverfassungsgericht mehrfach
5 Böckle, Ethik des medizinischen Fortschritts der Sicht der Theologie, Doerr

Ü, (Hrsg.), und Ethik der Medizin, Heidelberg 1982,
Auer, Verantwortete Zeitgenossenschaft, Hunold/W. rSg.)}, Welt für mMOrgen,

a.a.©, 420
Laufs, und (sewissen des Heidelberger Jahrbücher Heidelberg 1980,

Das Selbstverständnis des Menschen ist auch der entscheidende Punkt für die theologi­
sche Ethik. Dabei versteht sich der christliche Glaube nicht als Überbau zu einem huma­
nen Menschenbild. Das Christentum hat von Anfang an den Anspruch erhoben, uni­
versale Botschaft für alle Menschen zu sein. Es will den Menschen durch den Glauben 
nicht verfremden, sondern zu sich selbst bringen. Die biblische Botschaft will den Men­
schen zeigen, was der Mensch dem Menschen bedeutet, wenn er lernt, sich als Bruder 
zu verstehen. Insofern kann es zwischen dem Anspruch einer humanitären Ethik und 
der sittlichen Botschaft im Kontext christlichen Glaubens keinen Widerspruch geben. 
Das Christentum bestätigt die allgemein menschliche Erfahrung von der Gebrochenheit 
des Menschen. Der Mensch ist nicht einfach frei. Er bedarf der Befreiung aus vielerlei 
Ängsten und Zwängen. Nicht zuletzt auch aus den Ängsten, die sich aus der Konfronta­
tion mit Leiden und Tod ergeben. Man kann mit Epikur sagen: ,.Das schauerlichste Übel, 
der Tod, geht uns nichts an; denn solange wir existieren, ist der Tod nicht da; und wenn 
der Tod da ist, existieren wir nicht mehr" (Brief an Menoikeus). Demgegenüber gibt das 
Christentum dem Tod einen Sinn, der in das Leben zurückstrahlt. Die christliche Bot­
schaft versteht trotzdem die Deutung der menschlichen Existenz nicht als Überbau, son­
dern vielmehr als Hinführung des Menschen zu sich selbst. Insofern vertieft und diffe­
renziert der Glaube den sittlichen Anspruch des Menschenbildes. 5 

2. Angewandt auf unsere Probleme läßt sich daher grundlegend sagen: 
.,Alle technischen und wirtschaftlichen Innovationen müssen sich daran messen lassen, ob sie auf die Dauer 
der Entfaltung des Menschseins förderlich sind. Sie sind nur insoweit legitimiert, als sie sich als Instrumente 
der Befreiung des Menschen zu würdigem Selbstsein, als Instrumente eines fürsorglichen Miteinanders der 
Menschen und als Instrumente der Sicherung unserer naturalen Lebensgrundlagen ausweisen lassen. Die un­
ausbleiblichen Konflikte, etwa zwischen der instrumentellen und der praktischen Vernunft oder zwischen 
umweltpolitischen und wirtschaftspolitischen Zielen, müssen nach den allgemein anerkannten Wertvorzugs­
regeln entschieden werden. Nur wo dies alles nüchtern, geduldig und im Respekt vor den mühsam errungenen 
demokratischen Entscheidungsmechanismen durchgestanden wird, dürfen wir hoffen, daß unsere Welt auch 
für die kommenden Generationen bewohnbar bleiben wird."6 

Die Aufgabe des Ethikers ist demnach stets eine doppelte: Er muß zunächst in strenger 
Sachanalyse - orientiert durch Fachleute - genau wissen, um was es sich bei einzelnen 
Techniken (z. B. bei der extrakorporalen Befruchtung oder der Genom-Analyse) han­
delt. Anschließend muß er versuchen, das, was geschieht und geplant wird, in einen 
größeren anthropologischen Sinnzusammenhang zu bringen. Kurz gesagt: Auf die 
durch neue Herausforderungen neu gestellten Fragen nach verantwortlich richtigem 
Verhalten hat der Ethiker in einer methodisch kritischen Sachverhaltsanalyse und 
einem Aufweis der humanen Konditionen ( einer anthropologischen Gesamtsicht) nach 
einer begründeten Antwort zu suchen. 

3. Anwendung und Weiterentwicklung des Rechts finden in derart begründeten ethi­
schen Einsichten eine hilfreiche Grundlage. 

Dies gilt in besonderer Weise im Verhältnis von ärztlicher Standesethik und Arztrecht7 
„Die verbindlichen Verhaltensnormen des Rechts zeigen sich von der Arztethik geprägt 
und in sie eingebettet."7 Der auch vom deutschen Bundesverfassungsgericht mehrfach 

5 F. Böckle, Zur Ethik des medizinischen Fortschritts aus der Sicht der Theologie, in: W. Doerr 
u. a. (Hrsg.), Recht und Ethik in der Medizin, Heidelberg 1982, S. 29. 

6 A. Auer, Verantwortete Zeitgenossenschaft, in: G. W. Hunold!W. Korff (Hrsg.), Die Welt für morgen, 
a.a.O., S. 430. 

7 A. Laufs, Recht und Gewissen des Arztes, in: Heidelberger Jahrbücher XXIV, Heidelberg 1980, S. 3. 
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bestätigtenAussage Eberhard Schmidts ist kaum widersprochenworden: „Die Standes-
ethik steht nicht isoliert neben dem Recht 1€e wirkt allenthalben und ständig die
rechtlichen Beziehungen des N  tes zZzum Patienten 1nenin. Was die Standesethik Nn
Arzte ordert, übernimmt das Recht wel  th  1N zugleich als rechtliche Pflicht. Weit mehr
als SC den csozialen Beziehungen des Menschen fließt 17 ärztlichen Berutsbereich
das Ethische mıit dem Rechtlichen zusammen ® ist der Wertbereich des Sittli-
chen immer umfassender als der des Dashängt ichtzuletzt 11n Zwangscharak-
ter des Rechts Zum Wesen der Rechtsnorm gehört die organısierte Sanktion.? 1es
kann VonNn sittlich normatıven Sätzen einer Verantwortungsethik cht werden.
Sie wenden sich lein {l die CGewissen andrängende Pflicht rAN verantwortlichem
Handeln Der mıiıt dem verbundene Zwangscharakter egt dem Recht selbst Be-
schränkungenauf Mankann jemanden füreiınen gesetzlich festgelegtenTatbestand

Rechenschaft ziehen. 1Nne solche Festlegung derTatbestände ıst jedocheım schnel-
len rtschritt diagnostischer wıe therapeutischer Möglichkeiten Medizinalrecht
schwierig. Der Gesetzgeber wird dementsprechend mehr die grundsätzlichen Abgren-

festlegen. Ersagt, A  VadSs dieRechtspflicht zumindest fordert, Waszumindest getan
der unterlassen werden muß. Pflicht und Verantwortung für den Patienten gehen je-
doch erheblich welıter. 1er hat die Standesethik entscheidender Weise das Kecht
erganzen und vertiefen. Ihr fehlt ZWarlr die Macht des (esetzes. 1@e baut in erster L  inıe
auf das Gewissen und das Verantwortungsbewulßtsein der Arzte. Soweit aber die SLan-
desethischen Grundsätze durch anerkannte Richtlinien der Ärztekammer festgelegt
werden, bleiben SIE nicht ohne wirksamen Schutz. Dies muß bei uNnseren gemeinsamen
eratungen iberdiekünstliche Befruchtunge1ımMenschen einzelnen beach-

und abgewogen werden.

IL Zu den konkreten ragen
Fthische Bewertung der Sterilitätstherapie

Das Gelingen und die rasche Ausbreitung der extrakorporalen Befruchtung
eım Menschen haben eine grundsätzliche Diskussion iber Sinn und Grenzen

der Sterilitätsbehandlung ausgelöst. Dies 1st bei der schon viel Jlänger praktizierten
künstlichen Samenübertragung nije ın vergleichbarem Maße geschehen. Das mMag Aau-
Berlich daran liegen, bei der Insemination mıit geringem technischen ufwand eın
größerer olgverbunden ıst Die ründe liegen jedoch tieter. „Das der medizini-
schen Wissenschaftsgeschichte Neue und wahrhaft Revolutionäre der ist, jer
erstmals medizinischer Fortschritt nicht durch eın xperimen amn Menschen oder mıit
demvorhandenenMenschen angestrebtwurde, sondern, dasMenschwerden cselbst
Gegenstand des Versuchs geworden 15  t"10 Es sind die Dimensionen von Machbarkeit
und Humanuität, die auf dem Hintergrund der die Sterilitätsbehandlung selbst
Frage stellen.

a) Vorbehalte SEDEN die Indikation
Bereits 1982 hat Ra:  ıner  : Flöhl, der anerkannte Medizinjournalist der rankfurterAllge-

Schmidt, Arzt Ponsold, Lehrbuch der gerichtlichen Medizin,
©  C} Ötte, echt und Moral, Böckle U, Hrsg.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschatft,

12I Freiburg 1981,
Hepp, Die extrakorporale Befruchtung Fortschritt oder Bedrohung des Menschen?,

Hunold/W. rSB.}), Die Welt mMOrgen, a.a.Q.,

bestätigten Aussage Eberhard Schmidts ist kaum widersprochen worden: "Die Standes­
ethik steht nicht isoliert neben dem Recht. Sie wirkt allenthalben und ständig in die 
rechtlichen Beziehungen des Arztes zum Patienten hinein. Was die Standesethik vom 
Arzte fordert, übernimmt das Recht weithin zugleich als rechtliche Pflicht. Weit mehr 
als sonst in den sozialen Beziehungen des Menschen fließt im ärztlichen Berufsbereich 
das Ethische mit dem Rechtlichen zusammen."8 Gewiß ist der Wertbereich des Sittli­
chen immer umfassender als der des Rechts. Das hängt nicht zuletzt am Zwangscharak­
ter des Rechts. Zum Wesen der Rechtsnorm gehört die organisierte Sanktion. 9 Dies 
kann von sittlich normativen Sätzen einer Verantwortungsethik nicht gesagt werden. 
Sie wenden sich allein an die im Gewissen andrängende Pflicht zu verantwortlichem 
Handeln. Der mit dem Recht verbundene Zwangscharakter legt dem Recht selbst Be­
schränkungen auf. Mankannjemandennurfüreinengesetzlichfestgelegten Tatbestand 
zur Rechenschaft ziehen. Eine solche Festlegung der Tatbestände ist jedoch beim schnel­
len Fortschritt diagnostischer wie therapeutischer Möglichkeiten im Medizinalrecht 
schwierig. Der Gesetzgeber wird dementsprechend mehr die grundsätzlichen Abgren­
zungen festlegen. Er sagt, was die Rechtspflicht zumindest fordert, was zumindest getan 
oder unterlassen werden muß. Pflicht und Verantwortung für den Patienten gehen je­
doch erheblich weiter. Hier hat die Standesethik in entscheidender Weise das Recht zu 
ergänzen und zu vertiefen. Ihr fehlt zwar die Macht des Gesetzes. Sie baut in erster Linie 
auf das Gewissen und das Verantwortungsbewußtsein der Ärzte. Soweit aber die stan­
desethischen Grundsätze durch anerkannte Richtlinien der Ärztekammer festgelegt 
werden, bleiben sie nicht ohne wirksamen Schutz. Dies muß bei unseren gemeinsamen 
Beratungen über die künstliche Befruchtung beim Menschen im einzelnen genau beach­
tet und abgewogen werden. 

II. Zu den konkreten Fragen 
1. Ethische Bewertung der Sterilitätstherapie 

Das Gelingen und die rasche Ausbreitung der extrakorporalen Befruchtung 
( = IVF) beim Menschen haben eine grundsätzliche Diskussion über Sinn und Grenzen 
der Sterilitätsbehandlung ausgelöst. Dies ist bei der schon viel länger praktizierten 
künstlichen Samenübertragung nie in vergleichbarem Maße geschehen. Das mag äu­
ßerlich daran liegen, daß bei der Insemination mit geringem technischen Aufwand ein 
größerer Erfolg verbunden ist. Die Gründe liegen jedoch tiefer. "Das in der medizini­
schen Wissenschaftsgeschichte Neue und wahrhaft Revolutionäre der IVF ist, daß hier 
erstmals medizinischer Fortschritt nicht durch ein Experiment am Menschen oder mit 
dem vorhandenen Menschen angestrebt wurde, sondern, daß das Menschwerden selbst 
Gegenstand des Versuchs geworden ist."10 Es sind die Dimensionen von Machbarkeit 
und Humanität, die auf dem Hintergrund der IVF die Sterilitätsbehandlung selbst in 
Frage stellen. 

a) Vorbehalte gegen die Indikation 

Bereits 1982 hat Rainer Flöhl, der anerkannte Medizinjournalist der Frankfurter Allge-

11 E. Schmidt, Der Arzt im Strafrecht, in: A. Ponsold, Lehrbuch der gerichtlichen Medizin, 21957, S. 2. 
9 Vgl. G. Otte, Recht und Moral, in: F. Böckle u. a. (Hrsg.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, 

Bd. u, Freiburg 1981, S. 14. 
10 H. Hepp, Die extrakorporale Befruchtung - Fortschritt oder Bedrohung des Menschen?, in: G. W. 

Hunold/W. Korff (Hrsg.), Die Welt für morgen, a.a.O., S. 259. 
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meınen Zeitung, auf dem Forum Philippinum in Marburg daraufhingewiesen jede
«J medizintechnischeMöglichkeit bei entsprechender sozialpsychologischer Aufberei-

tung gesellschaftlichen Nachfrage tührt Mit ausdrücklichem ezug auf die IVF
spricht e „unheilvolle(n) Bündnis zwischen Arzten und Patienten das die
Medizin stärker korrumpiert als 1€e€ Angriffe all ihrer Feinde solchen Mesal-
1ance (Fehlverbindung) beruhen letztlich auch die Erfolge, Ja der Diegeszug der natur-
wissenschaftlich orlentierten RKeparaturmedizin, die gleichermaßen den Erwartungen
Vo Patienten und Arzten entgegenkommt, die aber dennoch die Heilkunde allmählich
unmenschlich und unbezahlbar werden ieß Der Aufwand, der eingesetzt werden
muß umDeinzelnen aarSC A sich berechtigten Kinderwunsch Z erfüllen,
erscheint diesen Kritikern außerhalb jeder Proportion Dies SO wird betont gelte
insbesondere angesichts der Tatsache, genügend Iternlose un!| hungernde Kinder
aufe1ineufnahmewarten DerCINZIX verantwortlicheWeg SE Verzicht derAdoption
Nun ISst freilich die stimmung der Verhältnismäßigkeit zwischen individuellen Inter-
PSSEeN und mMeiInwOo e1Ne schwierige Sache Die vorgebrachten Einwänderichten sich
117 Frinzip CM jede Sterilitätsbehandlung Je ülten grundsätzlich auch 1111-

krochirurgische Eingriffe an den Eileitern gelten Dagegen aber hat sich bisheroch NIie-
mand ernsthaft gewandt So 1St PS wohl eher das „Neue das Immer-noch-mehr der
unbegrenzte Fortschritt den sich die Stimmen rheben und die Verhältnismä-
Bigkeit VO] Zweck und Mitteln l  E Im Blick auf die Relation hätten
manche die Versuche Befruchtung menschlichen Eizellen außerhalb des Or-
ZaNılSsımmus nicht VOIZENOIMMNIMMEN werden dürfen Unabhängig VO] den Einwänden SCHEIl
den Mißbrauch IMI1L Embryonen auf den och zurückkommen werden, ist sicher
richtig, bei jederForschungsplanung 1eVorrangigkeit der Zwecke bedacht werden
muß Die bloßeMachbarkeit 1Sst kein ausreichendes Ziel erfüllendes Ziel aller Gesund-
heitsplanung kann Aur die Verbesserung der conditio humana IT} umtassenden Sinne
se1in Exemplarisch WIT:' der Entwicklung und1 Ergebnis dieser Forschung eut-
lich WIemedizinischerFortschritt aufder Seite undSveränderte Begehrlichkeit
des enschen auf der anderen Seite beide Partner, <  'zt un!| Patient herausfordern, die
Grenzen erkennen und einzuhalten Fs stellt sich die Frage, ob der medizinische kort-
schritt die Bedürfnisse weckt der ob on das Bedürfnis ist welches den Trtschritt
bedingt
Der Einfluß IS! sicherg Wichtig ıst der Stellenwert Bedürfnisses,
also hier der Stellenwert der Unfruchtbarkeit als Krankheit Dazu schreibt der evangeli-
sche Theologe Ulrich Eibach
Versteht unter Gesundheit die Fähigkeit der Person, m begrenzten Entsagung leben,

als ein Geschick bestehen, &( ıst D  05 raglich ob die Untfruchtbarkeit als Krankheit einstufen kann,
ob nicht vielmehr in der Unfähigkeit der Person, anzunehmen, das eigentliche menschliche Problem ZUu

sehen ist Der KrankheitswertNerAbweichung VvVon derbiologischen Normsoll! O eindeutiger se1in
und schwerer tiefer durch die Methoden ihrer Behandlung i natürliche Lebensgeschehen
eingegriffen wird und;je außergewöhnlicher, aufwendiger und ıiM sozialen und moralischen Folgen be-
denklicher diese Methoden sind1,

Nun ist ohl cht zu bestreiten durch nfruchtbarkeit bedingte Kinderlosigkeit
für viele der Betroffenen e1n hartes Schicksal 1St dem rnsthaft leiden, dem

N Ohl Der Gesundheitsanspruch des tienten und Grenzen, 111 Martini (Hrsg.) Medizin
und Gesellschaft Ethische Verantwortung und ärztliches Handeln Tn Marburger Forum Philippinum,
Frankfurt 1982 163

12 H Hepp 2a05 2560
Fibach Menschliches Leben ISt unantastbar, in Lutherische Monatshefte 23(1984), %y

meinen Zeitung, auf dem Forum Philippinum in Marburg darauf hingewiesen, daß jede 
"'.i medizintechnische Möglichkeit - bei entsprechender sozialpsychologischer Aufberei­

tung - zur gesellschaftlichen Nachfrage führt. Mit ausdrücklichem Bezug auf die IVF 
spricht er von einem „unheilvolle(n) Bündnis zwischen Ärzten und Patienten, das die 
Medizin stärker korrumpiert als die Angriffe all ihrer Feinde. Auf einer solchen Mesal­
liance (Fehlverbindung) beruhen letztlich auch die Erfolge, ja der Siegeszug der natur­
wissenschaftlich orientierten Reparaturmedizin, die gleichermaßen den Erwartungen 
von Patienten und Ärzten entgegenkommt, die aber dennoch die Heilkunde allmählich 
unmenschlich und unbezahlbar werden ließ."11 Der Aufwand, der eingesetzt werden 
muß, um einem einzelnen Paar seinen an sich berechtigten Kinderwunsch zu erfüllen, 
erscheint diesen Kritikern außerhalb jeder Proportion. Dies - so wird betont - gelte 
insbesondere angesichts der Tatsache, daß genügend elternlose und hungernde Kinder 
auf eine Aufnahme warten. Der einzig verantwortliche Weg sei Verzicht oder Adoption. 
Nun ist freilich die Bestimmung der Verhältnismäßigkeit zwischen individuellen Inter­
essen und Gemeinwohl eine schwierige Sache. Die vorgebrachten Einwände richten sich 
im Prinzip gegen jede Sterilitätsbehandlung. Sie müßten grundsätzlich auch gegen mi­
krochirurgische Eingriffe an den Eileitern gelten. Dagegen aber hat sich bisher noch nie­
mand ernsthaft gewandt. So ist es wohl eher das „Neue", das „Immer-noch-mehr~ der 
unbegrenzte Fortschritt, gegen den sich die Stimmen erheben und an die Verhältnismä­
ßigkeit von Zweck und Mitteln erinnern. Im Blick auf die Relation hätten - so meinen 
manche - die Versuche zur Befruchtung von menschlichen Eizellen außerhalb des Or­
ganismus nicht vorgenommen werden dürfen. Unabhängig von den Einwänden gegen 
den Mißbrauch mit Embryonen, auf den wir noch zurückkommen werden, ist es sicher 
richtig, daß bei jeder Forschungsplanung die Vorrangigkeit der Zwecke bedacht werden 
muß. Die bloße Machbarkeit ist kein ausreichendes Ziel; erfüllendes Ziel aller Gesund­
heitsplanung kann nur die Verbesserung der conditio humana im umfassenden Sinne 
sein. ,,Exemplarisch wird an der Entwicklung und am Ergebnis dieser Forschung deut­
lich, wie medizinischer Fortschritt auf der einen Seite und eine veränderte Begehrlichkeit 
des Menschen auf der anderen Seite beide Partner, Arzt und Patient, herausfordern, die 
Grenzen zu erkennen und einzuhalten. Es stellt sich die Frage, ob der medizinische Fort­
schritt die Bedürfnisse weckt, oder ob es das Bedürfnis ist, welches den Fortschritt 
bedingt:'12 

Der Einfluß ist sicher gegenseitig. Wichtig ist der Stellenwert eines Bedürfnisses, d. h. 
also hier der Stellenwert der Unfruchtbarkeit als Krankheit. Dazu schreibt der evangeli­
sche Theologe Ulrich Eibach: 
Yersteht man unter Gesundheit die Fähigkeit der Person, mit einem begrenzten Maß an Entsagung zu leben, 
sie als sein Geschick zu bestehen, so ist es fraglich, ob man die Unfruchtbarkeit als Krankheit einstufen kann, 
ob nicht vielmehr in der Unfähigkeit der Person, sie anzunehmen, das eigentliche menschliche Problem zu 
sehen ist ... Der Krankheitswert einer Abweichung von der biologischen Norm sollte um so eindeutiger sein 
und schwerer wiegen, je tiefer durch die Methoden zu ihrer Behandlung in das natürliche Lebensgeschehen 
eingegriffen wird und je außergewöhnlicher, aufwendiger und in ihren sozialen und moralischen Folgen be­
denklicher diese Methoden sind:13 

Nun ist wohl nicht zu bestreiten, daß durch Unfruchtbarkeit bedingte Kinderlosigkeit 
für viele der Betroffenen ein hartes Schicksal ist, an dem sie ernsthaft leiden, an dem 

11 R. Flöhl, Der Gesundheitsanspruch des Patienten und seine Grenzen, in: G. A. Martini (Hrsg.), Medizin 
und Gesellschaft. Ethische Verantwortung und ärztliches Handeln, = Marburger Forum Philippinum, 
Frankfurt 1982, S. 163. 

12 H. Hepp, a.a.O. S. 259 f. 
13 U. Eibach, Menschliches Leben ist unantastbar, in: Lutherische Monatshefte 23(1984), S. 462. 
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nicht selten auch FEhen scheitern. Wie die Unfruchtbarkeit selbst, SO hat uch der Lei-
densdrucksehrverschiedenersachen. Und SO wichtig undrich:5 ist, mıt Eibach auf
clie Bereitschaft Annahme, Bedenken von Alternativlösungen und auf die Ver-
hältnismäßigkeit der Mittel hinzuweisen, die cittlich richtige Antıvort "yird In der
Abwägung aller Gesichtspunkte ım FEinzelfall finden S2IN. Die Tatsache, eıne
wachsende Von Ehepaarenan ungewollterKinderlosigkeiteidet, berechtigt jeden-
Falls die Medizin, die rsachen der Sterilität weiıterzu erforschen und eıne den Ursa-
chen orjentierte Behandlungsmöglichkeit erarbeiten.!* Dem stimmt uch Hermann
Hepp, als selbst der Sterilitätstherapie engagierter Forscher ZU; fügt aberbei, die
Verantwo des Arztes nıe „VoN der Verantwo jedes einzelnen und der
haft trennen sel. Und das heiße auch, „die Begehrlichkeit desen:  en, seine von
außen aufgebaute, oft auch neurotische Anspruchshaltung umzulenken, und für den

dieUmsetzung derErkenntnis, humaneMedizin Zukunft Immermehr auch
erz]! her wirken muß Verweigern WITr diesen der Vernunft, laufen

Ingenieurmedizin und damit enin! der Utopien betreiben *

Vorbehalte gegen die Methode
Der Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit von Zweck und Mitteln hat bereits deutlich
gemacht, die ethische Bewertung der Sterilitätstherapie auch die ethode C
Gewicht f311t erbei kommt der künstlichenC]eiıne Sonderstellung Sie
befreit nicht einen Geschlechtspartner von einem körperlichen der psychischen De-
tekt: s1e greift unmittelbar durch Substitution 1Ns Zeugungsgeschehen eın. Dieser Son-
dercharakter verlangt sowochl Blick auf die Partnerbeziehung wıe auf das Wohl des

zeugenden indes besondere Beachtung. ımmt auch den eine Doppel-
verantwortungsowochlfürdiesterilenPartner wie für durch seınen direkten Eingriff
1INs Zeugungsgeschehen entstehende ind.
Der Leiter des Arbeitsbereichs Psychotherapie und Gynäkologische Psychosomatik an
der Medizinischen Hochschule Hannover, Prof etersen, erhebt seinem Sondervo-

NBericht der )}A-Kommission „schwerwiegende Bedenke:  n  &ICdie ho-
mologe Petersens grundsätzlicher Einwand lautet: „Unser gegenwärtiges lebens-
praktisches undwissenschaftlichesBewußtseinkann dieganzheitlicheWirklichkeit der
Retortenbefruchtung nicht überschauen &16 Er verweiıst dazu auf die „hochempfindli-
che Sensibilität, die personale Beteiligung und die Schutzbedürftigkeit einer tiefemp-
tundenen und vollbewußten Zeugung und Empfängnis dergeschlechtlichen Vereini-

Beider Sterilitätsbehandlungdürfenfürdenbehandelnden nicht dieKosten oderderbevölkerungs-
politische Aspekt den geben. Was T abzuklären hat, IsE der „Stellenwert“ der Unfruchtbarkeit

gesundheitliche Wohlbefinden der Frau und die der konkreten Fhe. diesem

die Abwägung einzubeziehen Se1N.
menhang werden auch soziale Gesichtspunkte bei der Suche nach alternativen Lösungen des Problems in

Das im Geiste desUÜtilitarismus {  (]  J Bertam, il}entwickelte Sozialprinzip, „‚größtmöglichenutzen
für möglichst YyI|  +  ele” als regulatives Prinzip für Verteilungsfragen. Soweit ineRegierung der Frage
steht, wie sie die begrenzten Mittel für m e Forschung am besten verteilen soll, kann sie die Priori-

berechtigterweise danach rich wıe möglichst viele der größtmögliche Nutzen zu erzielen sPel.
Be deräarztlichen Verantwortung deneinzelnen hatderGesichtspunkt desNutzens mOg-

ichst viele keine unmittelbare Bedeutung, Der hat jedem einzelnen Patienten ohneehen der Per-
OM die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft bestmögliche Hilte zukommen assen.

Hepp, a.a.Q., 650.
O Petersen, Sondervotum zZzum abschlil  den Bericht der ÄArbeitsgruppe In-vitro-Fertilisation, Genom-

analyse und Gentherapie. chtdergemeinsamen Arbeitsgruppe des Bundesministers für Justiz, Gen-
technologie. hancen und 6, München 1985 (Benda-Kommission),
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nicht selten auch Ehen scheitern. Wie die Unfruchtbarkeit selbst, so hat auch der Lei­
densdruck sehr verschiedene Ursachen. Und so wichtig und richtig es ist, mit Eibach auf 
die Bereitschaft zur Annahme, zum Bedenken von Alternativlösungen und auf die Ver­
hältnismäßigkeit der Mittel hinzuweisen, die sittlich richtige Antwort wird nur in der 
Abwägung aller Gesichtspunkte im Einzelfall zu finden sein. Die Tatsache, daß eine 
wachsende Zahl von Ehepaaren an ungewollter Kinderlosigkeit leidet, berechtigt jeden­
falls die Medizin, die Ursachen der Sterilität weiter zu erforschen und eine an den Ursa­
chen orientierte Behandlungsmöglichkeit zu erarbeiten.14 Dem stimmt auch Hermann 
Hepp, als selbst an der Sterilitätstherapie engagierter Forscher zu; fügt aber bei, daß die 
Verantwortung des Arztes nie „von der Verantwortung jedes einzelnen und der Gesell­
schaft zu trennen" sei. Und das heiße auch, ,,die Begehrlichkeit des Menschen, seine von 
außen aufgebaute, oft auch neurotische Anspruchshaltung umzulenken, und für den 
Arzt die Umsetzung der Erkenntnis, daß humane Medizin in Zukunft immer mehr auch 
vom Verzicht her wirken muß. Verweigern wir diesen Schritt der Vernunft, laufen wir 
Gefahr, Ingenieurmedizin und damit eine Medizin der Utopien zu betreiben."15 

b) Vorbehalte gegen die Methode 
Der Hinweis auf die Verhältnismäßigkeit von Zweck und Mitteln hat bereits deutlich 
gemacht, daß für die ethische Bewertung der Sterilitätstherapie auch die Methode ins 
Gewicht fällt. Hierbei kommt der künstlichen Befruchtung eine Sonderstellung zu. Sie 
befreit nicht einen Geschlechtspartner von einem körperlichen oder psychischen De­
fekt; sie greift unmittelbar durch Substitution ins Zeugungsgeschehen ein. Dieser Son­
dercharakter verlangt sowohl im Blick auf die Partnerbeziehung wie auf das Wohl des 
zu zeugenden Kindes besondere Beachtung. Er nimmt auch den Arzt in eine Doppel­
verantwortung sowohl für die sterilen Partner wie für das durch seinen direkten Eingriff 
ins Zeugungsgeschehen entstehende Kind. 
Der Leiter des Arbeitsbereichs Psychotherapie und Gynäkologische Psychosomatik an 
der Medizinischen Hochschule Hannover, Prof. Petersen, erhebt in seinem Sondervo­
tum zum Bericht der BENDA-Kommission ,,schwerwiegende Bedenken" gegen die ho­
mologe IVF. Petersens grundsätzlicher Einwand lautet: ,,Unser gegenwärtiges lebens­
praktisches und wissenschaftliches Bewußtsein kann die ganzheitliche Wirklichkeit der 
Retortenbefruchtung nicht überschauen.1116 Er verweist dazu auf die „hochempfindli­
che Sensibilität, die personale Beteiligung und die Schutzbedürftigkeit einer tiefemp­
fundenen und vollbewußten Zeugung und Empfängnis in der geschlechtlichen Vereini-

1' 1. Bei der Sterilitätsbehandlung dürfen für den behandelnden Arzt nicht die Kosten oder der bevölkerungs­
politische Aspekt den Ausschlag geben. Was er abzuklären hat, ist der .Stellenwert• der Unfruchtbarkeit 
für das gesundheitliche Wohlbefinden der Frau und die Lebenskraft der konkreten Ehe. In diesem Zusam­
menhang werden auch soziale Gesichtspunkte bei der Suche nach alternativen Lösungen des Problems in 
die Abwägung einzubeziehen sein. 
2. Das im Geiste des Utilitarismus U. Bertam, J. S. Mill) entwickelte Sozialprinzip, ,.größtmöglichen Nutzen 
für möglichst viele• gilt als regulatives Prinzip für Verteilungsfragen. Soweit eine Regierung vor der Frage 
steht, wie sie die begrenzten Mittel für medizinische Forschung am besten verteilen soll, kann sie die Priori­
täten berechtigterweise danach richten, wie für möglichst viele der größtmögliche Nutzen zu erzielen sei. 
3. Bei der ärztlichen Verantwortung für den einzelnen Kranken hat der Gesichtspunkt des Nutzens für mög­
lichst viele keine unmittelbare Bedeutung. Der Arzt hat jedem einzelnen Patienten ohne Ansehen der Per­
son die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft bestmögliche Hilfe zukommen zu lassen. 

ts H. Hepp, a.a.O., S. 260. 
16 P. Petersen, Sondervotum zum abschließenden Bericht der Arbeitsgruppe In-vitro-Fertilisation, Genom­

analyse und Gentherapie. Bericht der gemeinsamen Arbeitsgruppe des Bundesministers für Justiz, = Gen-
technologie. Chancen und Risiken 6, München 1985 (Benda-Kommission), S. 56. ~ 
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Bun_ng Von Mannn und Frau mıiıt der notwendigerweise distanzierten Atmosphäre
eines Befruchtungslabors der Klinik 17 Das ganzheitliche Erleben des Menschen bei
der Zeugung werde zerstort Die biologischen und psychologischenVorgder ust-
physiologie werden ausschließlich zweckrational auf die Befruchtungsmechanismen
ausgerichtet. „Infolge der einseitigen mechanisch-biologischen Betrachtungsweise und
der sich darauf gründenden bio-medizinischen echnik ıst die Frau auf dem Wege ZUr
Fruchtbarkeitsmaschine der Mannn ist lediglich Samenzuträger. kommt ZUr PSYy-
chosomatischen Entfremdung von Mann und Frau ® Diese Gefahr sel besonders
groß, weil Sterilitätspatientinnen (im Vergleich ZUF Normalpopulation) stark depressiv
und narzißtisch gestört seien. !”
Diese VUVC psychosomatischerSeite vorgelragenen Bedenken treffen sich ın auffallender
Weise mıiıt dem Kernargument ıIn den lohramtlichen Außerungen der Katholischen Kir-
che ZUrTr homologen Insemination wıe ZUr Die deutsche Bischofskonferenz hat

Ebd.,
P  n Untersuchungen VvVon Stauber 100 Patientinnen der Kinderwunsch-

sprechstunde der Berlin-Chariottenburger Universitäts-Frauenklinik.
Papst Pius bereits in Ansprachen VC und 1951 Frage der künstlichen Befruchtung die
gleiche Argumentation VOI: „Der Akt seinem natürlichen8eine persönliche Betäti-

eıngleichzeitigesund unmittelbares Zusammenwirken derGatten, durchdieaturdesHandeln-
den und die Eigenheit derHandlung derAusdruck des gegenseitigen Sich-Sch: ist und dem Wort der
Schrift Einswerden ‚in inem einzigen bewirkt. Dies viel mehr die Vereinigung
Von Keimen, auch künstlich zustandekommen kann, also ohne die natürliche Handlung der Gat-
ten. DerehelicheAkt, wIıedieatur ihn angeordnet undgewollt hat, ist eınpersönliches Zusammenwir-
ken, z dem die Eheleute 1Im Eheabschluß sich gegegenseitig dasht übertragen” (Anspr. VOI Okt
1951, Utz-Groner 528) Mit künstlicher Befruchtung ist hier die künstliche Samenübertragung insem1-
natio artificialis) gemeint. Pius XIL bezeichnet ciEe später ausdrücklich „künstliche Befruchtung ım BE-
WO|  en Sinn des Wortes” Utz-Groner I1 2726)
ohldasheiligeOtfficium die iıcheInsemination bereits 1897ohne irgendeine Einschränkung
urteilt hat, ging cdie Diskussion unt den katholischen Moraltheologen weiter, „weil dad:
__ jene Formen der verurteilt sah, bei denen die Gewinnung des Spermas nicht durch INne Copula
perfecta olgt Egenter, Eine päpstliche Lehräußerung Frage der künstlichen Befruchtung,
MülhZ (1950), 106) Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Diskussion besonders lebhatt Auf dem
vierten Internationalen Kongreß katholischer Ärzte Rom konnten sich diemernicht einigen und
baten Pius eine Stellungnahme HerKorr xn (1949) 13—115) Die wesentlichenZder
päpstlichen Weisung lassen sich wıe folgt zusammenfassen:

Die künstliche Insemination außerhalb der Ehe ist hne weiteres unmoralisch verurteilen. Das
natürliche und positıv göttliche verlangen, die MLEeUEeNn Frucht der Ehe
Se1.

Ebenso ist die Inseminaton ınerEhefrau mit Fremdsperma widersittlich und darum unwiderruflich zZu
verwerten. Nur Ehegattenhaben eıngegenseitiges aufden Leib, um zZL Dieses

ist ausschließlich und unübertragbar.
Diehomologe Insemination imeigentlichen Sinniste|  ;auszuschließen, damit ist jedochcht not-

wendig derGebrauch k;  uns!  &.  tlicher Mittel verworten, dielediglich denatürlichenVollzugdesAkteserleich-
tern. Andiesem etzten schloßsich inelebhatfteDiskussionan. Wasbedeutet ‚adiutorium artificia-
le insemınNnatiıonı1s naturalis” ım nterschl! ZUu iner „inseminatio artificialis”? Der Unterschied liegt wohl
darin, laß 14tenFall derame natürlichercopula intra vaginam deponiert und Von dort efangen
künstlich weıtertransportiert wird. Im zweiten Fall wird das Sperma Der masturbationem oder CODU
condomatam BeEWONMNNECN, Im =bi Fall wird dieHgeduldet, im zweıten hese Auffassung
kann als offiziöse ıterpretation der fünfziger ahre bezeichnen (vgl Böckle, Insemination
ÖOÖtftfene FragenzwischenArztenundJuristen, Heft 2 'F Studien und Berichtederkathol. Akademie Bayern
1963, 112—117)
Bei derAnsprache ndie Teilnehmer des 7weiıiten Weltkongresses Z.UIN Studium der Fruchtbarkeit und der
Sterilität 1956 erwähnt Pius XII ZUIN M auch die Versuche der künstlichen menschli-
chen Befruchtung „in-vitro ' q und begnügt sich indem Hinweis, S1@e als unmoralisch und absolut [1-
statthaftSverwerten seien‘ (Utz-Groner I, 2726) Diese Verurteilungstandunterdem Eindruck derExpe-
rimente eines italienischen Biologen Petrucci, der menschliche Embryonen einer Reto  + ZUu entwickeln
versuchte Seine Versuchestanden keinemZusammenhang mit einer Sterilitätstherapie, sondernwollten
die Machbarkeit iner Retortenentwicklung proben.

gung von Mann und Frau mit der notwendigerweise kühl distanzierten Atmosphäre 
eines Befruchtungslabors in der Klinik."17 Das ganzheitliche Erleben des Menschen bei 
der Zeugung werde zerstört. Die biologischen und psychologischen Vorgänge der Lust­
physiologie werden ausschließlich zweckrational auf die Befruchtungsmechanismen 
ausgerichtet. ,,Infolge der einseitigen mechanisch-biologischen Betrachtungsweise und 
der sich darauf gründenden bio-medizinischen Technik ist die Frau auf dem Wege zur 
Fruchtbarkeitsmaschine - der Mann ist lediglich Samenzuträger. Es kommt zur psy­
chosomatischen Entfremdung von Mann und Frau.1118 Diese Gefahr sei besonders 
groß, weil Sterilitätspatientinnen (im Vergleich zur Normalpopulation) stark depressiv 
und narzißtisch gestört seien.19 

Diese von psychosomatischer Seite vorgetragenen Bedenken treffen sich in auffallender 
Weise mit dem Kernargument in den lehramtlichen Äußerungen der Katholischen Kir­
che zur homologen Insemination wie zur IVF. 20 Die deutsche Bischofskonferenz hat 

17 Ebd., S. 57. 
18 Ebd., S. 58. 
19 Ebd. Im Anschluß an die Untersuchungen von M. Stauber an 2300 Patientinnen in der Kinderwunsch­

sprechstunde der Berlin-Charlottenburger Universitäts-Frauenklinik. 
20 Papst Pius XII. trug bereits in Ansprachen von 1949 und 1951 zur Frage der künstlichen Befruchtung die 

gleiche Argumentation vor: .Der eheliche Akt ist in seinem natürlichen Gefüge eine persönliche Betäti­
gung, ein gleichzeitiges und unmittelbares Zusammenwirken der Gatten, das durch die Natur des Handeln­
den und die Eigenheit der Handlung der Ausdruck des gegenseitigen Sich-Schenkens ist und dem Wort der 
Schrift gemäß das Einswerden ,in einem einzigen Fleisch' bewirkt. Dies ist viel mehr als die Vereinigung 
von zwei Keimen, die auch künstlich zustandekommen kann, also ohne die natürliche Handlung der Gat­
ten. Der eheliche Akt, so wie die Natur ihn angeordnet und gewollt hat, ist ein persönliches Zusammenwir­
ken, zu dem die Eheleute im Eheabschluß sich gegegenseitig das Recht übertragen• (Anspr. vom 29. Okt. 
1951, Utz-Groner 1. 528). Mit künstlicher Befruchtung ist hier die künstliche Samenübertragung (insemi­
natio artificialis) gemeint. Pius XII. bezeichnet sie später ausdrücklich als ,,.künstliche Befruchtung im ge­
wöhnlichen Sinn des Wortes• (vgl. Utz-Groner III. 2726). 
Obwohl das heiligeOfficium die künstliche Insemination bereits 1897 ohne irgendeine Einschränkung ver­
urteilt hat, ging die Diskussion unter den katholischen Moraltheologen doch weiter, ,.weil man dadurch 
nur jene Formen der k. B. verurteilt sah, bei denen die Gewinnung des Spermas nicht durch eine Copula 
perfecta erfolgte• (R. Egenter, Eine päpstliche Lehräußerung zur Frage der künstlichen Befruchtung, 
MüThZ 1 (1950), S. 106). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Diskussion besonders lebhaft. Auf dem 
vierten Internationalen Kongreß katholischer Ärzte in Rom konnten sich die Teilnehmer nicht einigen und 
baten Pius XII. um eine Stellungnahme (vgl. HerKorr 4 (1949) 113-115). Die wesentlichen Punkte der 
päpstlichen Weisung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
1. Die künstliche Insemination außerhalb der Ehe ist ohne weiteres als unmoralisch zu verurteilen. Das 
natürliche und das positiv göttliche Recht verlangen, daß die Erzeugung neuen Lebens nur Frucht der Ehe 
sei. 
2. Ebenso ist die Insemination einer Ehefrau mit Fremdsperma widersittlich und darum unwiderruflich zu 
verwerfen. Nur die Ehegatten haben ein gegenseitiges Recht auf den Leib, um neues Leben zu zeugen. Dieses 
Recht ist ausschließlich und unübertragbar. 
3. Die homologe Insemination im eigentlichen Sinn ist ebenfalls auszuschließen, damit ist jedoch nicht not­
wendig der Gebrauch künstlicher Mittel verworfen, die lediglich den natürlichen Vollzug des Aktes erleich­
tern. An diesem letzten Satz schloß sich eine lebhafte Diskussion an. Was bedeutet ein.adiutorium artificia­
le inseminationis naturatis• im Unterschied zu einer .inseminatio artificialis•1 Der Unterschied liegt wohl 
darin, daß im ersten Fall der Same in natürlicher copula intra vaginam deponiert und von dort aufgefangen 
künstlich weitertransportiert wird. Im zweiten Fall wird das Sperma per masturbationem oder copulam 
condomatam gewonnen. Im ersten Fall wird die Hilfe geduldet, im zweiten abgelehnt. Diese Auffassung 
kann man als offiziöse Interpretation der fünfziger Jahre bezeichnen (vgl. F. Böckle, Insemination ... , in: 
Offene Fragen zwischen Ärzten und Juristen, Heft 20, Studien und Berichte der kathol. Akademie in Bayern 
1963, s. 112-117). 
Bei der Ansprache an die Teilnehmer des zweiten Weltkongresses zum Studium der Fruchtbarkeit und der 
Sterilität am 19. Mai 1956 erwähnt Pius XII. zum ersten Mal auch die „Versuche der künstlichen menschli­
chen Befruchtung ,in-vitro' • und begnügt sich mit dem Hinweis, .daß sie als unmoralisch und absolut un­
statthaft zu verwerfen seien• (Utz-Groner III, 2726). Diese Verurteilung stand unter dem Eindruck der Expe­
rimente eines italienischen Biologen Petrucci, der menschliche Embryonen in einer Retorte zu entwickeln 
versuchte. Seine Versuche standen in keinem Zusammenhang mit einerSterilitätstherapie, sondern wollten 
die Machbarkeit einer Retortenentwicklung proben. 
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sich bei der Vollversammlung Im September 1985 mıit der Frage beschäftigt und ach
dem offiziellen Pressebericht die extrakorporale Befruchtung bei EhepaarenAl icht i
förmlich abgelehnt. Sie hat jedoch erklärt, das Auseinandertreten Von ehelicher Verei-
nıgung und ugung:; gefährde die eibliche Gestalt der ehelichen Liebe Dies und
diemöglichen Gefahren den Embryo fordern hinsichtlich der „Aäußerste Zurück-
haltung“.
In der Evangelischen Kirche un Theologie stößt die homologe Insemination auf keine
prinzipiellen ethischen Einwände.*! der Vom Rat der FKD ZUXF Veröffentlichung Frei-
gegebenen „Denkschrift zZzu Fragen derSexualethik“ wird allerdingsgesagt „Wird
die Möglichkeit auch LUr einem Partner als e1in Eingriff die Intimsphäre der Ehe
empfunden, sollte die instrumentelle Besamung nicht VorgenomMmMeN werden“ (Nr.
58)4
Ich celbst die angeführten Gefahren für Clie eheliche Partnerschaft durch die
technischen Eingriffecht werten. sie, wıe jeder Eingriff die körperliche Inte-
grität, eine Belastung bedeuten, steht wohl außer Zweifel. Solche Belastungen werden
durch den therapeutischen arakter auf rund der Einwilligung gerechttertigt.
diesem therapeutischen Ausnahmecharakterläßt sich bei einerhomologen extrakorpo-
ralen Befruchtung nicht sinnvoll zweiteln. Eshandelt sich AIn die Korrektureines natür-
lichen Detektes durch Substitution. Solche Eingriffe sind ach Maßgabe der in Frage
stehenden Güterzubeurteilen. Wo daherEhegatten eineranders nicht überwind-
aren Sterilität 1Ur auyf dem Weg einer extrakorporalen Befruchtung eın eigenes
ermöglicht werden kann, ich ın dem bloßen Eingriff in den natürlichen Vorgang
derZeugzungnich:  vr bereits eiIne widersittliche Handlung sehen. Dem orwurf, die
gebe dem menschlichen „Mach: zuviel Kaum, kann 1Ur begegnen, „indem
die ausschließlich derpersonalen Lebensgemeinschaft Von Mann und Frau eiın- und
unterordnet und indem In SO intentional die FEinheit VO Liebe und Zeugung
bewahrt“&
Die künstliche Befruchtung als Methode der Sterilitätstherapie berührt aber nicht N
1e Partner und Beziehung, sie trifft besonderer Weise das Wohl des Kindes Die
In den G'Gutachten urn Juristentag mehrtach vorgetragene einung, die Geft:  > einer
möglichen Beeinträchtigung des Kindeswohles se1 nicht als Argument geeıgnet, die
EntstehungeınesKindeszZu verhindern, überzeugt nicht. Masrein rechtsiogisch stim-
MenNn, eın och nicht existierendes Schutzgut kein Verbot begründen kann, 6S eX1-
G}  alı werden lassen.“ Ethisch ommt dem Wohl des ZU eugenden Kindes sowohl
für den grundsätzlichen Entscheid ZUu[r Zeugung wıeauch für die Umstände der Zeugung
hohe Bedeutung Das Recht auf Fortpflanzung gehört ZU den fundamentalen Men-
schenrechten.” Die feierliche Proklamation durch die Internationale Menschenrechts-
konterenz VOon Teheran hat jedoch e5es Rech  e durch den Zusatz ‚verantwortlich und

Z£1 Vel Honecker, Die Stellung der evangelischen rche ZUr homologen und donogenen Insemination,
in: Gynäkologe 1985)18 216—219

22 Denkschrift zu Fragen der Sexualethik 1971) In: Die Denkschriften der EKD, 3l 1981, 41—172
Fibach, a.a.Q.,

24 Christian Starck/Dagmar Coester-Waltjen, Die künstliche Befruchtung beim Menschen Zulässig-
keit und zivilrechtliche Folgen, Deutscher Juristentag, Beck Verlagsbuchhandlung, München 1986

25  25 Zwar findet sich eder der gemeinen Erklärung der enrechte VvVon 1948 noch den beiden
Pakten der Menschenrechtskonvention Von 56 1INe direkte Aussage über ein auf freie Entschei-
dung ul  ber die Nachkommenschaft. Christian Tomuschat sieht Im Recht auf Eheschließung ine indirekte
Anerkennung (M]1948, 16, Abs. 2, Tomuschat, öff. Rech:  — 1975, 408) Die eierli-
che Proklamation erfolgte erst durch die ternat Menschenrechtskonferenz von Teheran (1968)

sich bei der Vollversammlung im September 1985 mit der Frage beschäftigt und nach 
dem offiziellen Pressebericht die extrakorporale Befruchtung bei Ehepaaren zwar nicht 
förmlich abgelehnt. Sie hat jedoch erklärt, das Auseinandertreten von ehelicher Verei­
nigung und Zeugungsakt gefährde die leibliche Gestalt der ehelichen Liebe. Dies und 
die möglichen Gefahren für den Embryo fordern hinsichtlich der IVF „äußerste Zurück­
haltung•. 
In der Evangelischen Kirche und Theologie stößt die homologe Insemination auf keine 
prinzipiellen ethischen Einwände. 21 In der vom Rat der EKD zur Veröffentlichung frei­
gegebenen „Denkschrift zu Fragen der Sexualethik• (1971) wird allerdings gesagt: ,,Wird 
die Möglichkeit auch nur von einem Partner als ein Eingriff in die Intimsphäre der Ehe 
empfunden, so sollte die instrumentelle Besamung nicht vorgenommen werden• (Nr. 
58)22 • 

Ich selbst vermag die angeführten Gefahren für die eheliche Partnerschaft durch die 
technischen Eingriffe nicht zu werten. Daß sie, wie jeder Eingriff in die körperliche Inte­
grität, eine Belastung bedeuten, steht wohl außer Zweifel. Solche Belastungen werden 
durch den therapeutischen Charakter auf Grund der Einwilligung gerechtfertigt. An 
diesem therapeutischen Ausnahmecharakter läßt sich bei einer homologen extrakorpo­
ralen Befruchtung nicht sinnvoll zweifeln. Es handelt sich um die Korrektur eines natür­
lichen Defektes durch Substitution. Solche Eingriffe sind nach Maßgabe der in Frage 
stehenden Güter zu beurteilen. Wo daher Ehegatten wegen einer anders nicht überwind­
baren Sterilität nur auf dem Weg einer extrakorporalen Befruchtung ein eigenes Kind 
ermöglicht werden kann, vermag ich in dem bloßen Eingriff in den natürlichen Vorgang 
der Zeugung nicht bereits eine widersittliche Handlung zu sehen. Dem Vorwurf, die IVF 
gebe dem menschlichen „Machen• zuviel Raum, kann man nur begegnen, ,,indem man 

. die IVF ausschließlich der personalen Lebensgemeinschaft von Mann und Frau ein- und 
unterordnet und indem man so intentional die Einheit von Liebe und Zeugung 
bewahrt ."23 

Die künstliche Befruchtung als Methode der Sterilitätstherapie berührt aber nicht nur 
die Partner und ihre Beziehung, sie trifft in besonderer Weise das Wohl des Kindes. Die 
in den Gutachten zum Juristentag mehrfach vorgetragene Meinung, die Gefahr einer 
möglichen Beeinträchtigung des Kindeswohles sei nicht als Argument geeignet, um die 
Entstehung eines Kindes zu verhindern, überzeugt nicht. Es mag rein rechtslogisch stim­
men, daß ein noch nicht existierendes Schutzgut kein Verbot begründen kann, es exi­
stent werden zu lassen. 24 Ethisch kommt dem Wohl des zu zeugenden Kindes sowohl 
für den grundsätzlichen Entscheid zur Zeugung wie auch für die Umstände der Zeugung 
hohe Bedeutung zu. Das Recht auf Fortpflanzung gehört zu den fundamentalen Men­
schenrechten. 25Die feierliche Proklamation durch die Internationale Menschenrechts­
konferenz von Teheran hat jedoch dieses Recht durch den Zusatz „verantwortlich und 

21 Vgl. M. Honecker, Die Stellung der evangelischen Kirche zur homologen und donogenen Insemination, 
in: Gynäkologe (1985)18: 216-219. 

22 Denkschrift zu Fragen der Sexualethik (1971), in: Die Denkschriften der EKD, Bd. 3, 1981, S. 141-172. 
23 U. Eibach, a.a.O., S. 463. 
24 Vgl. Christian Starckl Dagmar Coester-Waltjen, Die künstliche Befruchtung beim Menschen - Zulässig­

keit und zivilrechtliche Folgen, Deutscher Juristentag, C. H. Beck Verlagsbuchhandlung, München 1986. 
25 Zwar findet sich weder in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 noch in den beiden 

Pakten der Menschenrechtskonvention von 1966 eine direkte Aussage über ein Recht auf freie Entschei­
dung über die Nachkommenschaft. Christian Tomuschat sieht im Recht auf Eheschließung eine indirekte 
Anerkennung (MRD 1948, Art.16, Abs. 2, vgl. C. Tomuschat, Arch. f. öff. Recht 1975, S. 408). Die feierli­
che Proklamation erfolgte erst durch die Internat. Menschenrechtskonferenz von Teheran (1968). 

26 



intormiert ausdrücklich 26 |)  ıe Veranwortung für schon vorhandene und
och zZUuU zeugende Kiınder kann sittlich durchaus die Pflicht ZUN Verzicht begründen

verstärktem gilt Clies den eıne Verantwortung das hat bei
derkünstlichen Befruchtung ebenso Gewicht WIEe die Sorge unm die sterilenPartner l1er
liegt gravierenderUnterschied zwischenerindividualtherapeutischen Sterilitäts-
behandlung (z durch Eileiteroperation) und der Substitutionstherapie durch di-
kten und aktiven Eingriff ıNn die Zeugung Dies wurde der Kommission ZUuUr

beitung der ınıen der Bundesärztekammer deutlich gesehen und ZUm

entscheidenden Gesichtspunkt für wichtige standesethisch bedeutsame Einschränkun-
Das Kind Hı Zweck sich und darf chtSbloßen Mittel Zweck benützt

werden Das gilt auch und gerade für In-Existenz-Setzung 1e5 hebt die künstli-
che Befruchtung ab Von anderen Therapien und gibt inr den Charakter dertimaratıo
Bevor Erwägung gezogen WIr' sollten die Motive geprüft und alle anderen Mög-
lichkeiten, den Kinderwunsch e1inNnes ”aares zZL erfüllen geklärt worden Wie 65 kei-
&]  [1 Anspruch auf Kinder gibt oibt ©5 keine Verpflichtung des Arztes ZUF extrakorpora-
len Befruchtung

Heterologe Kuünstliche Befruchtung hbeiı Ehepaaren
Die eigentliche rechtliche Problematik der künstlichen Befruchtung beginnt mıiıt der
Samen- und Eispende Die Frage der Heterologie spielt auch derethischen Diskussion

Hauptrolle Sije stößt cht Ir kirchlichen Stellungnahmen auf Ablehnung
2uch die Richtlinien der q  te lassen S1Pe1 bestimmten Ausnahmeftällen ZzUu Bei der
Analyse dermenergibt sich ein nteressanter Unterschied zwischen der Position
der Kirchen und derjenigen der Arzteschaft. Die theologische Ethik verweIlst auf das
sittliche Eheverständnis. In der bereits zı1tertenen Kommission der EKD
zu Fragen der Sexualethik heißt ©5?! „Die Übertragung ehefremden Samens auf die Fhe-
frau ist ach christlichem Verständnis der Ehe auch wenn der Spender unbekannt
bleibt und völliges Einverständnis zwischen den Eheleuten besteht V  n Einbruch in
die Ehe und damit S Verletzung der Ausschließlichkeit ehelicher Beziehungen 27

Diese Aussage wird auch in der neuesten Verlautbarung der wörtlich WIC-
derholt Und Martin Honecker schreibt sEe1NeNM Bericht ıber die Stellung der Vanl-

gelischen Kirche, auch die meısten evangelischenTheologen würden ethische Finwände
erheben Denn bei der donogenen Insemination wird die Einheit von Liebe und Zeu-

auseinandergerissen | ist weitgehender Konsens, das Problem nicht in  v

der instrumentellen Insemination also der Methode sondern der Instrumentalisie-
rung einer dritten Person als Samenspender besteht u20 Er selhst meınnt vorsichtig, dafß
PS einzelne Grenzfälle geben nne, „in denenSdonogene Insemination NIC|  ht PIImMa
facie abzulehnen ıst Fin evangelischer Theologe kann in derartigen Grenzfällen
kein absolutes Verbot der donogenen Insemination aussprechen, da sowoh!l! die bibli-

Nr erklärt dastl frei, verantwortlich und informiert über die Zahl der Kinder und den zeitlichen
Abstand ihrer Geburt entscheiden, alc grundlegendes Menschenrecht UNDoc St/Hr/1 1973 18)
Seither wurde dieses mehrtach bestätigt (vgi neralvers über sozialen Fortschritt und Entwick-
Jung n  wl 22 SOWIt die Weltbevölkerungskonferenzen von Bukarest 1974 und Mexiko-City 1984)

a.a.Q0 160
Von der Würde werdenden Lebens Extrakorporale Befruchtung Fremdschwangerschaft und genetische
Beratung Eine Handreichung derEvangelischen Kirche Deutschland ZUur ethischen Urteilsbildung,
exte Nr Nov 1985 A

29 Honecker Die Stellung S 216 mıiıt Bezug auf Thilo, Trillhaas FEFibach K N
Wrage, ‚OVe|

informiert" ausdrücklich eingegrenzt. 26 Die Veranwortung für schon vorhandene und 
noch zu zeugende Kinder kann sittlich durchaus die Pflicht zum Verzicht begründen. 
In verstärktem Maß gilt dies für den Arzt. Seine Verantwortung für das Kind hat bei 
der künstlichen Befruchtung ebenso Gewicht wie die Sorge um die sterilen Partner. Hier 
liegt ein gravierender Unterschied zwischen einer individual therapeutischen Sterilitäts­
behandlung (z. B. durch eine Eileiteroperation) und der Substitutionstherapie durch di­
rekten und aktiven Eingriff in die Zeugung. Dies wurde von der Kommission zur Erar­
beitung der Richtlinien der Bundesärztekammer deutlich gesehen und zum 
entscheidenden Gesichtspunkt für wichtige standesethisch bedeutsame Einschränkun­
gen. Das Kind ist Zweck an sich und darf nicht zum bloßen Mittel zum Zweck benützt 
werden. Das gilt auch und gerade für seine "In-Existenz-Setzung". Dies hebt die künstli­
che Befruchtung ab von anderen Therapien und gibt ihr den Charakter der ultima ratio. 
Bevor sie in Erwägung gezogen wird, sollten die Motive geprüft und alle anderen Mög­
lichkeiten, den Kinderwunsch eines Paares zu erfüllen, geklärt worden sein. Wie es kei­
nen Anspruch auf Kinder gibt, gibt es keine Verpflichtung des Arztes zur extrakorpora­
len Befruchtung. 

2. Heterologe künstliche Befruchtung bei Ehepaaren 

Die eigentliche rechtliche Problematik der künstlichen Befruchtung beginnt mit der 
Samen- und Eispende. Die Frage der Heterologie spielt auch in der ethischen Diskussion 
eine Hauptrolle. Sie stößt nicht nur in kirchlichen Stellungnahmen auf Ablehnung, 
auch die Richtlinien der Ärzte lassen sie nur in bestimmten Ausnahmefällen zu. Bei der 
Analyse der Argumente ergibt sich ein interessanter Unterschied zwischen der Position 
der Kirchen und derjenigen der Ärzteschaft. Die theologische Ethik verweist auf das 
sittliche Eheverständnis. In der bereits zitierten Denkschrift einer Kommission der EKD 
zu Fragen der Sexualethik heißt es: ,,Die Übertragung ehefremden Samens auf die Ehe­
frau ist nach christlichem Verständnis der Ehe - auch wenn der Spender unbekannt 
bleibt und völliges Einverständnis zwischen den Eheleuten besteht - ein Einbruch in 
die Ehe und damit eine Verletzung der Ausschließlichkeit ehelicher Beziehungen."27 

Diese Aussage wird auch in der neuesten Verlautbarung der EKD zur IVF wörtlich wie­
derholt. 28 Und Martin Honecker schreibt in seinem Bericht über die Stellung der evan­
gelischen Kirche, auch die meisten evangelischen Theologen würden ethische Einwände 
erheben. ,.Denn bei der donogenen Insemination wird die Einheit von Liebe und Zeu­
gung auseinandergerissen . . . Es ist weitgehender Konsens, daß das Problem nicht in 
der instrumentellen Insemination, also der Methode, sondern in der Instrumentalisie­
rung einer dritten Person als Samenspender besteht."29 Er selbst meint vorsichtig, daß 
es einzelne Grenzfälle geben könne, "in denen eine donogene Insemination nicht prima 
fade abzulehnen ist . . . Ein evangelischer Theologe kann in derartigen Grenzfällen 
kein absolutes Verbot der donogenen Insemination aussprechen, da sowohl die bibli-

26 Nr. 16 erklärt das Recht, frei, verantwortlich und informiert über die Zahl der Kinder und den zeitlichen 
Abstand ihrer Geburt zu entscheiden, als grundlegendes Menschenrecht (UNDoc St/Hr/1, 1973, S. 18). 
Seither wurde dieses Recht mehrfach bestätigt (vgl. Generalvers. über sozialen Fortschritt und Entwick­
lung Art. 4.22 sowie die Weltbevölkerungskonferenzen von Bukarest 1974 und Mexiko-City 1984). 

27 Denkschrift, a.a.O., S. 160. 
28 Von der Würde werdenden Lebens. Extrakorporale Befruchtung, Fremdschwangerschaft und genetische 

Beratung. Eine Handreichung der Evangelischen Kirche in Deutschland zur ethischen Urteilsbildung, EKD 
Texte Nr; 11, Nov. 1985, 3.2. 

29 M. Honecker, Die Stellung ... , a.a.O., S. 216 f mit Bezug auf H. J. Thilo, W. Trillhaas, U. Eibach, K.-W. 
Wrage, Th. Bovet. 
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sche Traditon |".'[- grundsätzliche Überlegungen eses Verbot nich:  pn durchgängig bestä-
tigen.HA0 Die lehramtlichen Außerungen der katholischen Kirche ehnen ede heterolo-
gc künstliche Befruchtung kategorisch ab31 Die Ablehnung wird auch hier mıt dem
everständnisbegründet Demgegenüber hatanlSbei den eratungen derKommis-
S10 Erarbeitung der Richtlinien der Bundesärztekammer gewissenhaft vermieden,
vVon weltanschaulichenTamıssen  o auszugehen Nicht derSchutz bestimmten ethi-
schenPosition, sondernleindie rundrechteundderSchutzanerkannterechtsgüter
konnten Ausgangspunkt Vom gleichen rundsatz sich die BENDA-Kommis-

leiten Bei derDiskussionwurde 5-  pzurr Unrecht auf die Vergleichbarkeit mıiıt
Adoption verwıesen Man sieht Q Halb-Adoption, die der Adoption

vorzuziehensel, weil das VCdderFhefraugeboreneKindVoln derPartnerdie Hält-
te Erbanlagen besitze wurde auch nicht bestritten die praktischen Erfah-
rungen mit der heterologen semination ZEISEN beide Partner bei pOsSsiıtıver
Grundeinstellung starke Bindungen dem entwickeln können Einzelfall
kann die Fxistenz des Kindes SOBaT dem zeugungsunfähigen Ehemann ermöglichen die
atsache eigenen Zeugungsunfähigkeit icht mehr als belastendes Problem
empfinden 432

Der Kinderwunsch der Eltern und das Jücken der Partnerschaft kann aber icht der
EeINZIEEC und nicht einm: der entscheidende Gesichtspunkt se1n der die ethische
Wertung Gewicht {  Fallt Soll das chtMittel zum Zweck SCHN, mußsei Wohl
den Ausschlag geben derVerantwo für das Zzu zeugende muß das Haupt-
problem der heterologen Zeugung gesehen werden ach breiter Überzeugung gebietet
die Menschenwürde die AnerkennungQ  ERechtsauf Kenntnis der Zeugungs-
geschichte Zwar sind Adoptiv- der Wunscheltern nich:! gehalten, einem das
cht danach fragt genetische Herkunft zZU erklären gibt auch e1n Rech:  pn auf
Nichtwissen ber auf keinen Fall dem bewußt und gewollt die Möglichkeit
SENOIMMEN werden, spater erfahren, woher 05 stammt amit sind Konflikte und Be-
lastungen vorprogrammiert Die Erfahrung mit Adoptivkindern zeigt die Erkennt-
NS ihrer ftremden Herkunft nicht ihnen schwere Probleme schafft Und
ıll dieser Erkenntnis muß früher oder spa iHıMer gerechnet werden Nun könnte
1an Sapch, den Adoptivkindern zugemute! wird auch die Halbadoptier-
ten verkraften kKönnen Wer (} det bedenkt nich den großen Unterschied zwischen
der Haltungvon Eltern, 1eeın durch SchicksalZur Wa  1se gewordenesindaufnehmen
und der Einstellung kinderloser Gatten, die. vorsätzlich fremde Her-
s  Pr bescheren Die Probleme werden möglicherweise ersi erkannt wenn sich 8l der
gesundheitlichen dercharakterlich-geistigen Entwicklung Kindes Schwierigkei-
ten einstellen geht hier cht darum, etwa . Berufung auf das Sittengesetz z
rechtliches Verbot der heterologen Samenübertragung oder Eispende zZzu begründen
Vom ethischen Standpunkt mu aber auf die schwere Verantwortung hingewiesen
werden Ehepartner Erfüllung ihres erwunsches Kind wissend und
willentlich diesen vielschichtigen Belastungen aussetzen. diese Überlegungen
1171 Kindeswohl, die angesichts der zivilrechtlichen Folgenprobleme och bedrängen-
der werden, sahen sich die Arzte verpflichtet, die Praxis der grundsätzlich auf die
homologe Befruchtung ‚UgTENZEN. Denn cdie Verantwortung für das tricft
wI1ı1e bereits deutlich gemacht en auch den Arzt Bei der IVF handelt €  PT_r nicht

ba  -
3 Vel. w. o., Anm. 2
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sehe Traditon wie grundsätzliche Überlegungen dieses Verbot nicht durchgängig bestä­
tigen."30 Die lehramtlichen Äußerungen der katholischen Kirche lehnen jede heterolo­
ge künstliche Befruchtung kategorisch ab. 31 Die Ablehnung wird auch hier mit dem 
Eheverständnis begründet. Demgegenüber hat man es bei den Beratungen der Kommis­
sion zur Erarbeitung der Richtlinien der Bundesärztekammer gewissenhaft vermieden, 
von weltanschaulichen Prämissen auszugehen. Nicht der Schutz einer bestimmten ethi­
schen Position, sondern allein die Grundrechte und der Schutz anerkannter Rechtsgüter 
konnten Ausgangspunkt sein. Vom gleichen Grundsatz ließ sich die BENDA-Kommis­
sion leiten. Bei der Diskussion wurde nicht ganz zu Unrecht auf die Vergleichbarkeit mit 
einer Adoption verwiesen. Man sieht darin eine Art Halb-Adoption, die der Adoption 
vorzuziehen sei, weil das von der Ehefrau geborene Kind von einem der Partner die Hälf­
te seiner Erbanlagen besitze. Es wurde auch nicht bestritten, daß die praktischen Erfah­
rungen mit der heterologen Insemination zeigen, daß "beide Partner bei positiver 
Grundeinstellung starke Bindungen zu dem Kind entwickeln können. Im Einzelfall 
kann die Existenz des Kindes sogar dem zeugungsunfähigen Ehemann ermöglichen, die 
Tatsache seiner eigenen Zeugungsunfähigkeit nicht mehr als belastendes Problem zu 
empfinden."32 

Der Kinderwunsch der Eltern und das Glücken der Partnerschaft kann aber nicht der 
einzige und nicht einmal der entscheidende Gesichtspunkt sein, der für die ethische 
Wertung ins Gewicht fällt. Soll dasKindnichtMittelzum Zwecksein, so muß sein Wohl 
den Ausschlag geben. In der Verantwortung für das zu zeugende Kind muß das Haupt­
problem der heterologen Zeugung gesehen werden. Nach breiter Überzeugung gebietet 
die Menschenwürde die Anerkennung eines Rechts auf Kenntnis der eigenen Zeugungs­
geschichte. Zwar sind Adaptiv- oder Wunscheltern nicht gehalten, einem Kind, das 
nicht danach fragt, seine genetische Herkunft zu erklären. Es gibt auch ein „Recht auf 
Nichtwissen". Aber auf keinen Fall darf dem Kind bewußt und gewollt die Möglichkeit 
genommen werden, später zu erfahren, woher es stammt. Damit sind Konflikte und Be­
lastungen vorprogrammiert. Die Erfahrung mit Adoptivkindern zeigt, daß die Erkennt­
nis ihrer fremden Herkunft für nicht wenige von ihnen schwere Probleme schafft. Und 
mit dieser Erkenntnis muß früher oder später immer gerechnet werden. Nun könnte 
man sagen, was den Adoptivkindern zugemutet wird, müssen auch die Halbadoptier­
ten verkraften können. Wer so redet, bedenkt nicht den großen Unterschied zwischen 
der Haltung von Eltern, die ein durch Schicksal zur Waise gewordenes Kind aufnehmen, 
und der Einstellung kinderloser Gatten, die einem Kind vorsätzlich eine fremde Her­
kunft bescheren. Die Probleme werden möglicherweise erst erkannt, wenn sich in der 
gesundheitlichen oder charakterlich-geistigen Entwicklung eines Kindes Schwierigkei­
ten einstellen. Es geht hier nicht darum, etwa mit Berufung auf das Sittengesetz, ein 
rechtliches Verbot der heterologen Samenübertragung oder Eispende zu begründen. 
Vom ethischen Standpunkt aus muß aber auf die schwere Verantwortung hingewiesen 
werden, wenn Ehepartner zur Erfüllung ihres Kinderwunsches ein Kind wissend und 
willentlich diesen vielschichtigen Belastungen aussetzen. Durch diese Überlegungen 
zum Kindeswohl, die angesichts der zivilrechtlichen Folgenprobleme noch bedrängen­
der werden, sahen sich die Ärzte verpflichtet, die Praxis der IVF grundsätzlich auf die 
homologe Befruchtung einzugrenzen. Denn die Verantwortung für das Kind trifft -
wie wir bereits deutlich gemacht haben - auch den Arzt. Bei der IVF handelt er nicht 

30 Ebd., S. 218. 
31 Vgl: w. o., Anm. 20. 
32 BENDA-Kommissionsbericht, a.a.O. S. 12. 

28 

·' 
' 

.:. 



einem ntruchtbarkeit leidenden Partner: handeltuch Und dar-
um kann die Verantwortung nicht auf die Eltern allein abschieben.

Künstliche Befruchtung bei unverheirateten ‘Qaren U: bei: alleinstehenden Trauen
uch bei unverheirateten Paaren und bei alleinstehenden Frauen stellt sich wiederum
diegrundlegendeFrage, ob undwı]ıeweılt sich1lerStandesethik und um eıne Pr1va-
te persönliche Entscheidung der Betroffenen kümmern haben Viele meinen, Was

Gesellschaft jeder gesunden ledigen Frau ohne Vor irgendwelchen
tionen möglich sel, nämlich auf natürlichem Weg eın ZEeUZ! das mMUuUSSeEe man
auch der N Oterilität eidenden zugestehen. Diese Auffassung übersieht den Unter-
hied zwischen der persönlichen Verantwortung jedes Menschen sSenın geschlechtli-
ches und peziell für sein generatıves Verhalten einerseits und der Verantwortung der
rzte Mitwirkung bei der Zeugung eines Kindes andererseits. Sein generatiıves
Verhalten muß jeder celbst erantworten Und niemand WI  d das geschlechtliche Ver-
halten Unverheirateter dem anlasten, derbe den Betreffenden durch einen medizi-
nischen Eingrift die Zeugungstähigkeit ermöglicht hat Seine Mitwirkung be der Zeu-

verpflichtet jedoch wIıe WI1r S  m schon mehrtach verdeutlicht haben das
Wohl des Kindes bedenken Dies bedeutet, er zumindest die für die körperliche
und seelische Entwicklung SOWIe die rechtlichen Sicherung notwendigen Entwick-
lungschancen prüfen mul
Wenn auch die seelische Entwicklung des Kindes Linie eıne glückliche
Beziehung der Eltern und icht deren ftormeller Eheabschluß maßgebend ist,
doch nicht übersehen werden, welche bedeutenden rechtlichen Absicherungen dem

durch die Nicht-Ehelichkeit der tern vorenthalten werden. Wenn tern sich ZU!r

Zeugung eines Kindes entschließen, scheint zumutbar, S1e auch die rechtli-
chen Sicherheiten der Fhelichkeit garantieren. Dies muß zuch für die ärztliche Mitver-
antwortung eın gewichtiger Gesichtspunkt bleiben. Alles ZUT Frage der Heterologie
undurFrage der Ehelichkeit wurde, gilt unvermindert bei Alleinstehenden. Als
schwere Belastung kommt 1er der bewußte und gewollte Vater-Entzug dazu dem
Hintergrund der Erkenntnisse empirischer Entwicklungspsychologie ıst 1es mehr als

eine Weltanschauungsfrage. Bei aller Achtung VOT den alleinerziehenden Müttern,
die eiıne ihnen Leben zugefallene Aufgabe nach besten Kräften melistern, muß der be-
ußteund gewollte Entzug des aters deutlich davon abgegrenzt werden. Dabei mıiıtzu-
helfen, ist mıit dem arztlichen Ethos cht vereinbar.

Tragemutterschaft un Ersatzmutterschaft
die Diskussion über Irage- und Ersatzmutterschaft möchte IC hierN!  - äher e1n-

treten Unsere bisherigen Überlegungen haben genügend ethische Vorbehalte erbracht,
die sich mıit der Ausweitung der Partnerverhältnisse UT vergrößern. Die ungedeckten
Risiken für dasKind wachsen. „D:  1e€ Selbstverdinglichung der Person der clie Verdingli-
chung elementarer Funktionen der Persönlichkeit eiwa der Zeugungsfunktion
verstößt BegenNn die auch dem einzelnen aufgegebene Achtung VOT der Menschenwürde.
Kommerzialisierung solcher elementarer Funktionen ist eine Form der Selbstver-
dinglichung des Menschen “ Und Hans-Jochen Vogel meiıint azu, C ONnNne für cdas
Recht „AUuX FExtremfällen der Auftrag anerkannt werden, die Menschenwürde BeN

H.-J. Vogel, (renzen des Machbaren, a.a.Q.,,
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nur an einem an Unfruchtbarkeit leidenden Partner; er handelt auch am Kind. Und dar-
-; um kann er die Verantwortung nicht auf die Eltern allein abschieben. 

3. Künstliche Befruchtung bei unverheirateten Paaren und bei alleinstehenden Frauen 

„ Auch bei unverheirateten Paaren und bei alleinstehenden Frauen stellt sich wiederum 
die grundlegende Frage, ob und wieweit sich hier Standesethik und Recht um eine priva­
te persönliche Entscheidung der Betroffenen zu kümmern haben. Viele meinen, was in 
unserer Gesellschaft jeder gesunden ledigen Frau ohne Angst vor irgendwelchen Sank­
tionen möglich sei, nämlich auf natürlichem Weg ein Kind zu zeugen, das müsse man 
auch der an Sterilität leidenden zugestehen. Diese Auffassung übersieht den Unter­
schied zwischen der persönlichen Verantwortung jedes Menschen für sein geschlechtli­
ches und speziell für sein generatives Verhalten einerseits und der Verantwortung der 
Ärzte für ihre Mitwirkung bei der Zeugung eines Kindes andererseits. Sein generatives 
Verhalten muß jeder selbst verantworten. Und niemand wird das geschlechtliche Ver­
halten Unverheirateter dem Arzt anlasten, der bei den Betreffenden durch einen medizi­
nischen Eingriff die Zeugungsfähigkeit ermöglicht hat. Seine Mitwirkung bei der Zeu­
gung verpflichtet ihn jedoch - wie wir nun schon mehrfach verdeutlicht haben - das 
Wohl des Kindes zu bedenken. Dies bedeutet, daß er zumindest die für die körperliche 
und seelische Entwicklung sowie die zur rechtlichen Sicherung notwendigen Entwick­
lungschancen prüfen muß. 
Wenn nun auch für die seelische Entwicklung des Kindes in erster Linie eine glückliche 
Beziehung der Eltern und nicht deren formeller Eheabschluß maßgebend ist, so darf 
doch nicht übersehen werden, welche bedeutenden rechtlichen Absicherungen dem 
Kind durch die Nicht-Ehelichkeit der Eltern vorenthalten werden. Wenn Eltern sich zur 
Zeugung eines Kindes entschließen, scheint es zumutbar, daß sie ihm auch die rechtli­
chen Sicherheiten der Ehelichkeit garantieren. Dies muß auch für die ärztliche Mitver­
antwortung ein gewichtiger Gesichtspunkt bleiben. Alles was zur Frage der Heterologie 
und zur Frage der Ehelichkeit gesagt wurde, gilt unvermindert bei Alleinstehenden. Als 
schwere Belastung kommt hier der bewußte und gewollte Vater-Entzug dazu. Auf dem 
Hintergrund der Erkenntnisse empirischer Entwicklungspsychologie ist dies mehr als 
nur eine Weltanschauungsfrage. Bei aller Achtung vor den alleinerziehenden Müttern, 
die eine ihnen im Leben zugefallene Aufgabe nach besten Kräften meistem, muß derbe­
wußte und gewollte Entzug des Vaters deutlich davon abgegrenzt werden. Dabei mitzu­
helfen, ist mit dem ärztlichen Ethos nicht vereinbar. 

4. Tragemutterschaft und Ersatzmutterschaft 

Auf die Diskussion über Trage- und Ersatzmutterschaft möchte ich hier nicht näher ein­
treten. Unsere bisherigen Überlegungen haben genügend ethische Vorbehalte erbracht, 
die sich mit der Ausweitung der Partnerverhältnisse nur vergrößern. Die ungedeckten 
Risiken für das Kind wachsen. "Die Selbstverdinglichung der Person oder die Verdingli­
chung elementarer Funktionen der Persönlichkeit - etwa der Zeugungsfunktion -
·verstößt gegen die auch dem einzelnen aufgegebene Achtung vor der Menschenwürde. 
Kommerzialisierung solcher elementarer Funktionen ist eine . . . Form der Selbstver-

' dinglichung des Menschen.u33 Und Hans-Jochen Vogel meint dazu, es könne für das 
Recht "nur in Extremfällen der Auftrag anerkannt werden, die Menschenwürde gegen 

33 H.-J. Vogel, Grenzen des Machbaren, a.a.O., S. 284. 
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ihren Jräger zuve  digen ıe und Ammenmutterschaft scheint inQsolcher
Extremtall sCcin “34

Manipulation a]n Embryonen
a) Zum Status Jn Embryonen
VonlenWissenschaften unbestritten, ist diebefruchteteFizelleartspezifisches,
wechselbaresmenschliches SoeindeutigdieFragenach dem Beginn artspezı-
fischen menschlichen Lebens ZUu beantworten 1sSt schwierig läßt sich achdem Be-

des personalen, individuellen Lebens eantworten Diese rage übersteigt
naturwissenschaftliches enken und ıst mıiıt den Denkkategorien der Philosophie und
Theologie angehba  430
Dem Mikrobiologen sich INn Erscheinungsbild der Erbsubstanz des Menschen iM

Vergleich derjenigen anderer Lebewesen möglicherweise „nur” quantıtatıv meß-
arer Unterschied amlı! laßt sich der Status Embryos als Entwicklungsform
C1IN«E  PS Subjekts nicht hinreichend erklären Entwicklungsformen VoOonN Individuen kön-
nen LUr adäquat beurteilt werden bezug auf die Individualität auf die S10 potentiell
ausgerichtet sind Bei menschlichen Embryonen muß daher die Ausrichtung auf
enschliche Subjektivität berücksichtigt werden
Zum Verständnis des Menschen gehö Selbstbewulßtsein, das sich nicht offenbart
V  —  d chemischen odergenetischen Bestandteile zerlegt 1ese Einsicht
derMenschheit ir  — CIBENES Selbstverständnis Natur undMensch ZUuUsammen und
hebt siı1e zugleich voneinander ab In dieser Einsicht gründet die Kultur- und Rechtsge-
schichte der Menschheit Phänomene WI€ Freiheit und Verantwortung sind ur
diesem Zusammenhang ZzUu verstehen Wirdürfencht hinter Geistesgeschichte
zurückkehren Bei allem Respekt vor allen lebendigen Kreaturen Rechtssubjekt räger
von Rechten und Pflichten kann NUur der Mensch 1es bedeutet eıne Entwürdi-
gung der übrigen Kreaturen Sie stehen mıiıt 1  .  hrem e1ıgenen Wert und ihrer CISCHNEN Sinn-
bestimmung der Verantwortung des Menschen ber1alı tut weder ihnen och dem
Menschen Dienst iNnan den Unterschied zwischen beiden nivelliert
Insofern dermenschlicheEmbryo faktisch auf die EntwicklungPSpersonalendivi-
duums ausgerichtet 1St ISE Von jeder tierischen Entwicklungsformcht IUrmorpho-
logischund genetisch klarunterschieden heUnterscheidung ZU allen anderen Lebewe-
en muß auf Grund derpotentiellen BestimmungNpersonalen Subjekt alsprinzipiell
EeENOMMEN werden Das gibt dem menschlichen Embryo e1iNnen moralischen Status
derZUu jedem Zeitpunkt Entwicklungunter posıtıve Schutzordnung zZuUu stellen
1st Und da wohl das Sein des Menschen als Person stets tietes Geheimnis bleiben
wird „hat sich ethisches Verhalten Zweiftfelsfalle insbesondere dann, Q  z5um den
Schutz des menschlichen geht für die Personhaftigkeit des Embryos AUSZU-

sprechen #36

Umgang mıiıft Embryonen
FEine extrakorporale efruchtung menschlicher Eizellen hat ihre Rechtfertigung allein
au der Ausrichtung auf die Entwicklung menschlichen Subjekt aher muß jede

auf eiINnen Embryotranster ausgerichtet SC Abzulehnen ıst daher

M FEbd
35 Hepp Die extrakorporale Befruchtung ‚ a.a.Q0° C  un 257 f
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ihren ,Träger' zu verteidigen. Die Leih- und Ammenmutterschaft scheint mir ein solcher 
Extremfall zu sein."34 

5. Manipulation an Embryonen 

a) Zum Status von Embryonen 

Yon allen Wissenschaften unbestritten, ist die befruchtete Eizelle artspezifisches, unver­
wechselbares menschliches Leben . . . So eindeutig die Frage nach dem Beginn artspezi­
fischen menschlichen Lebens zu beantworten ist, so schwierig läßt sie sich nach dem Be­
ginn des personalen, individuellen Lebens beantworten. Diese Frage übersteigt 
naturwissenschaftliches Denken und ist mit den Denkkategorien der Philosophie und 
Theologie angehbar:'35 

Dem Mikrobiologen zeigt sich im Erscheinungsbild der Erbsubstanz des Menschen im 
Vergleich zu derjenigen anderer Lebewesen möglicherweise "nur" ein quantitativ meß­
barer Unterschied. Damit läßt sich der Status eines Embryos als Entwicklungsform 
eines Subjekts nicht hinreichend erklären. Entwicklungsformen von Individuen kön­
nen nur adäquat beurteilt werden in bezug auf die Individualität, auf die sie potentiell 
ausgerichtet sind. Bei menschlichen Embryonen muß daher die Ausrichtung auf 
menschliche Subjektivität berücksichtigt werden. 
Zum Verständnis des Menschen gehört ein Selbstbewußtsein, das sich nicht offenbart, 
wenn man ihn in seine chemischen oder genetischen Bestandteile zerlegt. Diese Einsicht 
der Menschheit in ihr eigenes Selbstverständnis fügt Natur und Mensch zusammen und 
hebt sie zugleich voneinander ab. In dieser Einsicht gründet die Kultur- und Rechtsge­
schichte der Menschheit. Phänomene wie "Freiheit" und Yerantwortung" sind nur in 
diesem Zusammenhang zu verstehen. Wir dürfen nicht hinter unsere Geistesgeschichte 
zurückkehren. Bei allem Respekt vor allen lebendigen Kreaturen: Rechtssubjekt, Träger 
von Rechten und Pflichten kann nur der Mensch sein. Dies bedeutet keine Entwürdi­
gung der übrigen Kreaturen. Sie stehen mit ihrem eigenen Wert und ihrer eigenen Sinn­
bestimmung in der Verantwortung des Menschen. Aber man tut weder ihnen noch dem 
Menschen einen Dienst, wenn man den Unterschied zwischen beiden nivelliert. 
Insofern der menschliche Embryo faktisch auf die Entwicklung eines personalen Indivi­
duums ausgerichtet ist, ist er von jeder tierischen Entwicklungsform nicht nur morpho­
logisch und genetisch klar unterschieden. Die Unterscheidung zu allen anderen Lebewe­
sen muß auf Grund der potentiellen Bestimmung zum personalen Subjekt als prinzipiell 
angenommen werden. Das gibt dem menschlichen Embryo einen moralischen Status, 
der zu jedem Zeitpunkt seiner Entwicklung unter eine positive Schutzordnung zu stellen 
ist. Und da wohl das Sein des Menschen als Person stets ein tiefes Geheimnis bleiben 
wird, nhat sich ethisches Verhalten im Zweifelsfalle insbesondere dann, wenn es um den 
Schutz des menschlichen Lebens geht, für die Personhaftigkeit des Embryos auszu­
sprechen:'36 

b) Umgang mit Embryonen 

Eine extrakorporale Befruchtung menschlicher Eizellen hat ihre Rechtfertigung allein 
aus der Ausrichtung auf die Entwicklung zum menschlichen Subjekt. Daher muß jede 
IVF auf einen Embryotransfer ausgerichtet sein. Abzulehnen ist daher: 

34 Ebd. 
35 -H. Hepp, Die extrakorporale Befruchtung ... , a.a.O., S. 257 f. 
36 Ebd. 
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Jede Form des Experimentierens an_ginem menschlichen Embryo oder eiıne Gefähr-
dung durch eın Hinauszögern selner Übertragung un Einpflanzung; dUSZCNOIMNIM:!
Verfahren, die ZUuU Nutzen des Embryos selbst beitragen csollen.

Jede Form der Beobachtung eines menschlichen Embryos, die diesen beschädigt oder
gefährdet, indem INa  - den Zeitpunkt seiner Übertragung un kinpflanzung hinauszö-
gert, dUSSCNOIMNIN Beobachtungen, die E Nutzen des Embryos durchgeführt
werden.

Jede Form des Einfrierens oder einer anderen agerung ohne Aussicht auf eıne späatere
unbeeinträchtigte Übertragung 1ın den Uterus der Mutter.

Jede Form der Auswahl unter ebenden un: sich entwickelnden Embryos In der Ab-
sicht, 1IUTI den tauglichsten un wünschenswertesten übertragen un einzupflanzen.

Wenn sich In einem konkreten Fall Adus unvorhersehbaren Gründen eın Embryo-
transftfer als unmöglich erwelılst, gehen die Meinungen auseinander. Die natürlichste Fol-
Ze ware, ih sterben lassen. Um jedem Mißbrauch vorzubeugen, scheint mMI1r dies
heute die einz1g konsequente Position.

Wir haben mıiıt dem Hinweis begonnen, daß der Mensch jedesmal, Wenn einen
Schritt tue Zr Beherrschung der außeren Natur, vorher zwel Schritte der ethischen Ver-
tiefung ach ınnen haben sollte. In der Jlat das Gebot der Stunde ıst nicht die Ke-
pression der Forschung, sondern die Intensivierung der moralischen und kulturellen
Diskussion über Ziele und Grenzen der Forschung. „Sittlichkeit ä(lt sich Aur ermögli-
chen und 1n gewlssem Umfang fördern, aber nicht VOoO  — Staats herstellen. Keine
Rechtsnorm erreicht ihre Wirkung, die nicht 1M Bewußltsein der Menschen Widerhall
findet. Die VOT uns stehenden Probleme werden sich 11ULT beherrschen lassen, WenNnn e5
der Mühe vieler gelingt, das moralische Empfinden der Menschen schärten. Von der
Überzeugungskraft klaren, entschiedenen und se1nNes Ausgangspunktes bewußten
ralischen Argumentierens wird jel abhängen.””

H.-J. Vogel TrTeNzen des Machbaren, a30©.. 290
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- Jede Form des Experimentierens an einem inenschlichen Embryo oder eine Gefähr­
dung durch ein Hinauszögern seiner Übertragung und Einpflanzung; ausgenommen 
Verfahren, die zum Nutzen des Embryos selbst beitragen sollen. 
- Jede Form der Beobachtung eines menschlichen Embryos, die diesen beschädigt oder 
gefährdet, indem man den Zeitpunkt seiner Übertragung und Einpflanzung hinauszö­
gert, ausgenommen Beobachtungen, die zum Nutzen des Embryos durchgeführt 
werden. 
- Jede Form des Einfrierens oder einer anderen Lagerung ohne Aussicht auf eine spätere 
unbeeinträchtigte Übertragung in den Uterus der Mutter. 
- Jede Form der Auswahl unter lebenden und sich entwickelnden Embryos in der Ab­
sicht, nur den tauglichsten und wünschenswertesten zu übertragen und einzupflanzen. 
- Wenn sich in einem konkreten Fall aus unvorhersehbaren Gründen ein Embryo­
transfer als unmöglich erweist, gehen die Meinungen auseinander. Die natürlichste Fol­
ge wäre, ihn sterben zu lassen. Um jedem Mißbrauch vorzubeugen, scheint mir dies 
heute die einzig konsequente Position. 

Wir haben mit dem Hinweis begonnen, daß der Mensch jedesmal, wenn er einen neuen 
Schritt tue zur Beherrschung der äußeren Natur, vorher zwei Schritte der ethischen Ver­
tiefung nach innen getan haben sollte. In der Tat: das Gebot der Stunde ist nicht die Re­
pression der Forschung, sondern die Intensivierung der moralischen und kulturellen 
Diskussion über Ziele und Grenzen der Forschung. ,,Sittlichkeit läßt sich nur ermögli­
chen und in gewissem Umfang fördern, aber nicht von Staats wegen herstellen. Keine 
Rechtsnorm erreicht ihre Wirkung, die nicht im Bewußtsein der Menschen Widerhall 
findet. Die vor uns stehenden Probleme werden sich nur beherrschen lassen, wenn es 
der Mühe vieler gelingt, das moralische Empfinden der Menschen zu schärfen. Von der 
Überzeugungskraft klaren, entschiedenen und seines Ausgangspunktes bewußten mo­
ralischen Argumentierens wird viel abhängen."37 

37 H.-J. Vogel, Grenzen des Machbaren, a.a.O., S. 290. 
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